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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
  
Änderung der Geschäftsordnung für den Rat, den Verw altungsausschuss, die 
Ausschüsse und die Stadtbezirksräte der Stadt Braun schweig vom 08. Nov. 2011 (zuletzt 
geändert am 13. Dez. 2011) (§ 72 GO) 
 
 
 
 
 
1. Basierend auf dem Beschluss des Rates v. 13. Dez. 2011 (Drucks. Nr. 2020/11) wird die 

Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse und die 
Stadtbezirksräte der Stadt Braunschweig vom 08. Nov. 2011 (zuletzt geändert am 13. Dez. 
2011) gemäß § 72 GO in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung beschlossen. 

 
2. Die Verwaltung wird gebeten, alle notwendigen technischen Vorkehrungen zu treffen und 

entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um die neuen Regeln der Geschäftsordnung 
schnellstmöglich umzusetzen. 
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Begründung: 
 
Mit Beschluss v. 13. Dez. 2011 (Drucks. Nr. 2020/11) hat der Rat die Verwaltung gebeten, die 
Geschäftsordnung des Rates entsprechend seiner Beschlussfassung zu ändern und dem Rat 
zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Die Beschlussvorlage der Verwaltung ist das Ergebnis der zwischen dem Ersten Stadtrat 
Lehmann und den Ratsfraktionen am 02. Februar 2012 vorgenommenen Abstimmung. 
 
 
 
I. Rechtliche Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Ton- und Videoaufnahmen bzw. -

übertragungen  
 
Die Umsetzung des Beschlusses v. 13. Dez. 2011 (Drucks. Nr. 2020/11) erfolgt anhand 
grundsätzlicher rechtlicher Parameter, die aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts  (Urt. v. 03. Aug. 1990, 7 C 14/90) zu entwickeln sind (vgl. Thiele, in: Rathaus und 
Recht, 06/2011, S. 18). Die Grundaussagen dieser Rechtsprechung sind heranzuziehen, da 
explizite Normierungen zu Ton- und Bildaufnahmen im Allgemeinen und zur speziellen Frage 
der Internetübertragung von Ratssitzungen dem Kommunalverfassungsrecht nicht zu 
entnehmen sind.  
 
Insbesondere das vom BVerwG hervorgestrichene Funktionsinteresse an störungsfreier und 
sachgerechter Gemeindeverwaltung führt zu folgendem Rahmen für Ton- und Videoaufnahmen 
bzw. -übertragungen: 
 

a) Es dürfen durch die Aufnahme und Übertragung keine psychologischen Hemmnisse bei 
den Ratsmitgliedern entstehen, die zum Verlust der Spontaneität ihrer 
Meinungsäußerungen oder zur Veränderung ihres generellen Verhaltens führen 
könnten. 

 
b) In der Folge muss den einzelnen Ratsmitgliedern für ihre eigenen Redebeiträge die 

Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Aufzeichnung gegeben sein. 
 

c) Des Weiteren müssen Video-Nahaufnahmen und nicht vorhersehbare wechselnde 
Kameraperspektiven vermieden werden, um unter a) genannte Konstellationen zu 
vermeiden. 
 

d) Zudem muss dem Ratsvorsitzenden eine generelle Kompetenz zum Abschalten der 
Aufnahme und Übertragung zugestanden werden, da sonst seine Ordnungsfunktion 
beschnitten wäre. 
 

e) Zur Vermeidung von Verfälschungen und Missbrauch ist es überdies erforderlich, 
Vorkehrungen zu treffen, damit ins Internet gestellte live-streamings nur abspielbar und 
nicht speicherbar sind. 
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II. Im Einzelnen (Punkte 1-10 des Ratsbeschlusses v . 13. Dez. 2011 [Drucks. Nr. 2020/11]: 
 
Geändert wurden die Paragraphen: 38, 42, 43, 44, 55, 57 GO. § 43a GO ist neu eingefügt. 
 
 
Nr. 1  
„Zur Information der Bürgerinnen und Bürger werden künftig Videoaufzeichnungen der 
Ratssitzungen gefertigt. Auf die Information der Ve rwaltung vom 29.11.2011 wird Bezug 
genommen.“  
 
Zur Umsetzung der Nr. 1 werden in § 43 Abs. 1 GO sowohl der Beschlussinhalt eingefügt als 
auch mittels eines detaillierten Konstrukts Vorkehrungen gegen die unter I. dargelegten 
Gefahren getroffen (ebenso bei Nr. 2, 4). Hierdurch sollen alle vorhersehbaren Konstellationen 
handhabbar werden, die im Sinne der Rechtsprechung des BVerwG zur Rechtswidrigkeit der 
GO-Norm führen könnten. 
 
Nr. 2 
„Die Videoaufzeichnungen werden zeitgleich im Inter net als Livestream übertragen.“ 
 
Im neuen § 43a GO werden ähnlich wie bei der Nr. 1 durch detaillierte Regelungen (insb. auch 
Widerspruchs- und Untersagungsmöglichkeiten) Vorkehrungen gegen die unter I. dargelegten 
Gefahren getroffen.  
 
Nr. 3  
„Den Ratsfraktionen werden Kopien der Aufzeichnungen  in einem handelsüblichen 
Format zur Verfügung gestellt. Sie sind berechtigt,  Ausschnitte mit den Beiträgen ihrer 
Mitglieder im Internet zu veröffentlichen und Dritt en zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Die Vorgaben von Nr. 3 werden in § 43 Abs. 3 GO umgesetzt. 
 
Nr. 4 
„Einzelne Ratsmitglieder können verlangen, dass Auf zeichnungen ihrer Beiträge 
unterbleiben.“ 
 
Das Widerspruchsrecht einzelner Ratsmitglieder aus Nr. 4 wird in § 43 Abs. 1 S. 5 GO 
umgesetzt. Aufgrund der unter I. beschriebenen rechtlichen Parameter muss zusätzlich dem 
Ratsvorsitzenden ein Untersagungsrecht zugestanden werden, welches der Sicherung seiner 
allgemeinen Ordnungsfunktion dient. 
 
Nr. 5 
„Von den Sitzungen des Rates, des Verwaltungsaussch usses und der Fachausschüsse 
werden Tonaufzeichnungen gefertigt.“  
 
Rat: Die Tonaufzeichnung von Ratssitzungen wird wie schon bisher in § 43 Abs. 1 GO geregelt 
und zwecks Harmonisierung mit der neuen Videoübertragung mit deren Regeln in 
Übereinstimmung gebracht. Der unter I. aufgezeigte rechtliche Rahmen gilt in den 
anwendbaren Bereichen auch für Tonaufzeichnungen.  
 
VA: Die Tonaufzeichnung von VA-Sitzungen wird in § 44 Abs. 7 GO niedergelegt. Gleichsam 
muss § 44 Abs. 9 S. 3 GO dahingehend angepasst werden, dass die Regelungen über 
Videoaufzeichnungen für den VA nicht gelten, wohl aber die über Tonaufzeichnungen. 
 
FA: Die Tonaufzeichnung von FA-Sitzungen wird über die Verweisungsnorm des § 45 S.1 GO 
sichergestellt, welche § 43 Abs. 1 GO für FA-Sitzungen Anwendung finden lässt. In § 45 S. 3 
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GO wird die Beschränkung auf Tonaufzeichnungen klargestellt. In der Folge muss zudem § 55 
Abs. 1 S. 3 GO (bisheriger Ausschluss des § 43 GO) angepasst werden. 
 
Nr. 6 
„Eine digitale Kopie der Tonaufzeichnung wird im In ternetangebot der Stadt 
veröffentlicht.“ 
 
Rat: Nr. 6 des Ratsbeschlusses wird für die Tonaufzeichnungskopie von Ratssitzungen in 
einem neuen Absatz 6 des § 43 GO umgesetzt. Jedoch muss eine Beschränkung auf die 
Veröffentlichung von Tonaufzeichnungen öffentlicher Ratssitzungen erfolgen. 
 
VA: Da der VA nichtöffentlich tagt (§ 44 Abs. 4 GO), kann keine Umsetzung von Nr. 6 des 
Ratsbeschlusses für VA-Tonaufzeichnungen erfolgen. Die Veröffentlichung einer 
Tonaufzeichnungskopie auf der Internetseite der Stadt würde den Grundsatz der 
Nichtöffentlichkeit von VA-Sitzungen unterlaufen. Ein ausdrücklicher Hinweis hierauf erfolgt in § 
44 Abs. 9 Satz 4 GO. 
 
FA: Die Veröffentlichung einer Tonaufzeichnungskopie von FA-Sitzungen auf der Internetseite 
der Stadt wird über die Verweisungsnorm § 45 S.1 GO sichergestellt, die § 43 Abs. 6 GO für 
FA-Sitzungen Anwendung finden lässt. 
   
Nr. 7 
„Den Ratsfraktionen werden Kopien der Aufzeichnunge n in einem handelsüblichen 
Format zur Verfügung gestellt. Sie sind berechtigt,  Ausschnitte mit den Beiträgen ihrer 
Mitglieder im Internet zu veröffentlichen und Dritt en zur Verfügung zu stellen.“ 
 
Rat: Die Vorgaben von Nr. 7 werden für Tonaufzeichnungen von Ratssitzungen in § 43 Abs. 3 
GO umgesetzt. 
  
VA: Die Vorgaben von Nr. 7 werden für Tonaufzeichnungen von VA-Sitzungen in § 44 Abs. 7 S. 
2 GO umgesetzt. Eine Internetveröffentlichung oder Weitergabe an Dritte kann jedoch wegen 
der Nichtöffentlichkeit von VA-Sitzungen (§ 44 Abs. 4 GO) nicht geregelt werden. 
 
FA: Für die FA gelten die Vorgaben von Nr. 7 über die Verweisungsnorm § 45 S.1 GO, die  
§ 43 Abs. 3 GO für FA-Sitzungen Anwendung finden lässt. 
 
Nr. 8 
„Einzelne Ratsmitglieder können verlangen, dass Ton aufzeichnungen ihrer Beiträge 
nicht an Dritte weitergegeben werden.“ 
 
Nr. 8 des Ratsbeschlusses wird in § 43 Abs. 4 S. 4-6 GO umgesetzt. Im Sinne der 
Systemgleichheit zur Videoaufzeichnung muss jedoch eine Ausweitung auf die 
Videoaufzeichnung erfolgen, da ansonsten diesbezüglich kein Widerspruchsrecht gegenüber 
der Weitergabe an Dritte bestünde.  
 
Nr. 9 
„Von den Sitzungen des Rates, des Verwaltungsaussch usses und der Fachausschüsse 
werden Protokolle gefertigt. Die Protokolle öffentl icher Sitzungen werden im 
Internetangebot der Stadt veröffentlicht.“ 
 
Rat: Nr. 9 des Ratsbeschlusses wird für die Protokolle von Ratssitzungen in § 42 Abs. 1 S.1 und 
Abs. 5 S. 3 GO umgesetzt. [Anm.: Die Protokollierung und die Veröffentlichungspflicht waren 
auch schon bisher in § 42 Abs. 1 S.1 und Abs. 5 S. 3 GO vorgesehen] 
 



5 

VA: Die Protokollierungspflicht von VA-Sitzungen ist in § 44 Abs. 7 GO niedergelegt. Da der VA 
nichtöffentlich tagt, darf entsprechend Nr. 9 S. 2 des Ratsbeschlusses eine Veröffentlichung auf 
der Internetseite der Stadt nicht erfolgen. 
 
FA: Die Protokollierungspflicht und Internetveröffentlichung der Protokolle von öffentlichen FA-
Sitzungen wird schon derzeit über § 55 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 S. 4 GO gewährleistet. 
 
Nr. 10 
„Verwaltungsvorlagen zum Erlass oder der Veränderun g von Satzungen sind den 
Mitgliedern der Fachausschüsse, des Verwaltungsauss chusses und des Rates drei 
Wochen vor Sitzungstermin zuzuleiten.“ 
 
Nr. 10 des Ratsbeschlusses wurde in § 38 GO umgesetzt. Hierfür wurde ein neuer Absatz 2 
eingefügt. 
 
 
Weitere Veränderungsnotwendigkeiten infolge der Ums etzung des Ratsbeschlusses: 
 

- Es mussten in § 43 GO die bisher nur für Tonaufzeichnungen geltenden sonstigen 
Regelungen angepasst und ergänzt werden, damit keine Regelungslücken oder 
Widersprüche bzgl. der neuen Videoaufzeichnungen entstehen. 
 

- Um eine einheitliche Handhabung der Fachausschüsse des Rates nach § 45 ff GO und 
der Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften (§73 NKomVG/§ 57 GO) zu 
gewährleisten, müsste in § 57 S. 2 GO die dort erwähnte Norm des § 43 auf die 
Tonaufzeichnung beschränkt werden. Ansonsten würden in den Ausschüssen nach 
besonderen Rechtsvorschriften (Schulausschuss, Jugendhilfeausschuss, 
Umlegungsausschuss) keine Tonaufzeichnungen erfolgen. Da die Ausschüsse nach 
besonderen Rechtsvorschriften aufgrund der Verweisung in § 57 S. 1 GO u.a. auf § 13 
GO ebenso wie die Fachausschüsse (52 Abs. 1 GO) öffentlich tagen, läge eine nicht 
erklärbare Diskrepanz bzgl. der Tonaufzeichnungen vor. In der Folge wird die Anpassung 
des § 57 S. 2 GO empfohlen. 
 

 
 
III. Kosten (basierend auf unverbindlichen Preisabfragen der Verwaltung im Nov. 2011) 
 
 

Ratssitzungen (Ton- und Videoaufzeichnung sowie Vid eointernetlivestream):  
 

- Pro festinstallierter Kamera: einmalig ca. 5.000 Euro Anschaffungskosten 
- Oder: 2-Kamerasystem (Kamera mit Bedienung, mobile Bildregie, externes 

Personal) - Kosten pro Ratssitzung 1.785 € 
- Hinzukommen generell: 

- Interneteinrichtung: ca. 360 € / einmalig 
- Verbrauchskosten: (180 € für 4 h-Ratssitzung ) 

 
Fachausschusssitzungen/Verwaltungsausschusssitzunge n (Tonaufzeichnung):  

 
- Anschaffungskosten  i.H.v. bis zu 63.000 Euro  

 
 
gez. 
Lehmann 





Anlage 


Geschäftsordnung 
für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ausschüsse  


und die Stadtbezirksräte der Stadt Braunschweig 
vom 8. November 2011 


(zuletzt geändert am 28. Februar 2012) 


Aufgrund des § 69 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes – NKomVG – hat der 
Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 08. November 2011 die folgende Geschäfts-
ordnung erlassen. 
 


Inhaltsübersicht 
  


I. Abschnitt: Allgemeines 


§ 1 Allgemeine Pflichten 
§ 2 Amtsverschwiegenheit 
§ 3 Mitwirkungsverbot 
§ 4 Fraktionen, Gruppen 
§ 5 Ratsvorsitz 
§ 6 Ältestenrat 
§ 7 Aufgaben des Ältestenrates 
§ 8 Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht des Rates; Auskunftsrecht des Ratsmitglieds 
§ 9 Teilnahme des Oberbürgermeisters und der Beamtinnen/Beamten auf Zeit an den 


Sitzungen des Rates 
 


II. Abschnitt: Sitzungen des Rates 


§ 10 Einberufung und Sitzungsablauf des Rates nach der Neuwahl 
§ 11 Sonstige Einberufung des Rates 
§ 12 Tagesordnung und Ladung 
§ 13 Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 
§ 14 Ablauf der Sitzung 
§ 15 Beschlussfähigkeit 
§ 16 Beratungsgegenstände 
§ 17 Anträge des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse und Vorlagen des Ober-


bürgermeisters 
§ 18 Anträge von Ratsmitgliedern, Fraktionen oder Gruppen 
§ 19 Dringlichkeitsanträge des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse, der Fraktio-


nen, Gruppen oder Ratsmitglieder und Dringlichkeitsvorlagen  
§ 20 Änderungsanträge 
§ 21 Mitteilungen und Berichte 
§ 22 Einwohneranträge 
§ 23 Anfragen 
§ 24 Dringlichkeitsanfragen 
§ 25 Anhörungen 
§ 26 Einwohnerfragestunden 
§ 27 Anträge zur Geschäftsordnung 
§ 28 Aufhebung, Vertagung und Zurückstellung 
§ 29 Übergang zur Tagesordnung 
§ 30 Schluss der Rednerliste 
§ 31 Unterbrechung 
§ 32 Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
§ 33 Wortmeldung zur Geschäftsordnung 
§ 34 Persönliche Bemerkungen 
§ 35 Wortmeldung und Worterteilung 
§ 36 Redezeit 
§ 37 Abstimmung 
§ 38 Beschlussfassung über Satzungen und Verordnungen 
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§ 39 Wahlen 
§ 40 Verhalten der Ratsmitglieder und Rednerinnen/Redner 
§ 41 Ordnung im Sitzungssaal 
§ 42 Anfertigung des Protokolls 
§ 43 Ton- und Videoaufzeichnungen 
§ 43a Videoübertragung im Internet 


 
III. Abschnitt: Verwaltungsausschuss 


§ 44 Sitzungen des Verwaltungsausschusses 
 


IV. Abschnitt: Ausschüsse 


A) Ausschüsse des Rates 


§ 45 Anwendbare Vorschriften 
§ 46 Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse 
§ 47 Bürgerinnen/Bürger als Mitglieder von Ratsausschüssen 
§ 48 Ausschussvorsitzende 
§ 49 Aufstellung der Tagesordnung 
§ 50 Ladung 
§ 51 Teilnahme an Sitzungen 
§ 52 Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 
§ 53 Ablauf der Sitzung und Abstimmung 
§ 54 Gemeinsame Sitzungen 
§ 55 Protokoll 
§ 56 Befugnisse bei ordnungswidrigem Verhalten 


 
B) Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 


§ 57 Anwendbare Vorschriften 
 


C) Besetzung anderer gleichartiger Stellen 


§ 58 Anwendbare Vorschriften 
 


V. Abschnitt: Stadtbezirksräte 


§ 59 Anwendbare Vorschriften 
§ 60 Fraktionen und Gruppen 
§ 61 Einberufung und Sitzungsablauf der Stadtbezirksräte nach der Neuwahl 
§ 62 Sonstige Einberufung, Tagesordnung und Ladung 
§ 63 Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 
§ 64 Teilnahme an den Stadtbezirksratssitzungen 
§ 65 Ablauf der Sitzung, Fragestunde 
§ 66 Anträge und Anfragen von Mitgliedern des Stadtbezirksrates 
§ 67 Abstimmung 
§ 68 Verfahren bei Anhörung der Stadtbezirksräte 
§ 69 Protokoll 


 


VI. Abschnitt: Kommissionen/Beiräte 
 


§ 70  Kommissionen/Beiräte 
 


VII. Abschnitt: Schlussbestimmungen 


§ 71 Berechnung der Fristen 
§ 72 Änderung der Geschäftsordnung 
§ 73 In-Kraft-Treten 
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I. Abschnitt: Allgemeines 
 
 


§ 1  
Allgemeine Pflichten 


 
(1) Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, an allen Sitzungen des Rates teilzunehmen, es sei denn, 


dass sie aus einem wichtigen Grund am Erscheinen verhindert sind. 
 
(2) Ein Ratsmitglied, das am Erscheinen verhindert ist oder vor Schluss die Sitzung verlassen 


will, hat dem Ratsvorsitzenden rechtzeitig Mitteilung zu geben. 
 
(3) Die Ratsmitglieder haben sich bei jeder Sitzung in eine Anwesenheitsliste einzutragen. 
 
 


§ 2  
Amtsverschwiegenheit 


 
(1) Die Ratsmitglieder sind über nichtöffentliche Sitzungen zum Stillschweigen verpflichtet. Sie 


sind jedoch zu Aussprachen über diese Gegenstände mit Ratsmitgliedern, den Dezernenten 
und den zuständigen Leiterinnen/Leitern der Fachbereiche, Ämter, Referate und Institute so-
wie mit den zu Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeitern der Fraktionen und Gruppen be-
rechtigt. Dem Rat bleibt es vorbehalten, im Einzelfall eine abweichende Regelung zu treffen. 
Im Übrigen wird auf § 40 NKomVG verwiesen. 


 
(2) Die in nichtöffentlicher Sitzung des Rates gefassten Beschlüsse sollen nach Wiederherstel-


lung der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Eine Bekanntgabe erfolgt nicht, wenn sie 
sich aufgrund von Rechtsvorschriften oder nach der Natur der Sache verbietet. Im letzteren 
Fall entscheidet hierüber der Rat. 


 
 


§ 3 
Mitwirkungsverbot 


 
(1) Jedes Ratsmitglied, das nach § 41 NKomVG befangen und daher an der Ausübung seiner 


Ratstätigkeit verhindert ist, ist verpflichtet, dies vor der Behandlung des Tagesordnungspunk-
tes dem Ratsvorsitzenden mitzuteilen und den Sitzungssaal zu verlassen. Die Tatsache, dass 
das Ratsmitglied den Sitzungssaal verlassen hat, ist im Protokoll zu vermerken. Bei einer öf-
fentlichen Sitzung ist das Ratsmitglied berechtigt, sich in dem für die Zuhörerinnen/Zuhörer 
bestimmten Teil des Sitzungssaales aufzuhalten. 


 
(2) Bestehen Zweifel, ob ein Ratsmitglied aufgrund des § 41 NKomVG verhindert ist, an der Be-


ratung und Entscheidung mitzuwirken, so hat es dies vor Beginn der Beratung dem Ratsvor-
sitzenden mitzuteilen. Dieser gibt die Mitteilung zu Protokoll und veranlasst eine Entschei-
dung des Rates über das fragliche Mitwirkungsrecht. Das Ergebnis ist in die Sitzungsnieder-
schrift aufzunehmen. 


 
(3) Liegen die Voraussetzungen des § 41 NKomVG bei dem Ratsvorsitzenden vor oder bestehen 


Zweifel darüber, ob sie vorliegen, so hat dies der Ratsvorsitzende vor Beginn der Beratung 
seiner Stellvertreterin/seinem Stellvertreter im Vorsitz mitzuteilen. Das weitere Verfahren rich-
tet sich nach Abs. 1 oder Abs. 2. 
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§ 4 
Fraktionen, Gruppen 


 
(1) Fraktionen sind Zusammenschlüsse von mindestens zwei Ratsfrauen oder Ratsherren, die 


aufgrund desselben Wahlvorschlages in den Rat gewählt sind oder derselben Partei angehö-
ren. Gruppen sind Zusammenschlüsse von mindestens zwei Ratsfrauen oder Ratsherren, die 
aufgrund verschiedener Wahlvorschläge in den Rat gewählt sind oder Zusammenschlüsse 
von Fraktionen, die eine dauernde Zusammenarbeit vereinbart haben. Bei Zusammenschlüs-
sen von Fraktionen zu einer Gruppe bleibt die Fraktionseigenschaft erhalten. 


 
(2) Die Bildung und Auflösung einer Fraktion oder Gruppe, ihre Bezeichnung, der Name der Vor-


sitzenden/des Vorsitzenden und der Mitglieder und Veränderungen innerhalb der Fraktion 
oder Gruppe sind dem Oberbürgermeister schriftlich mitzuteilen, der seinerseits den Rat un-
terrichtet. Änderungen gelten erst mit Anzeige an den Oberbürgermeister als erfolgt. Über 
Fraktions- oder Gruppenbezeichnungen, die zu Missdeutungen oder Verwechslungen Anlass 
geben können, ist auf Antrag die Entscheidung des Rates herbeizuführen. Der Zusammen-
schluss zu Fraktionen oder Gruppen wird mit der Mitteilung an den Oberbürgermeister wirk-
sam. 


 
(3) Ratsfrauen und Ratsherren dürfen nur einer Fraktion angehören; entsprechendes gilt für die 


Zugehörigkeit zu den Gruppen. Gehört eine Ratsfrau oder ein Ratsherr einer nach § 4 Abs. 1 
Satz 2 der Geschäftsordnung (GO) von mehreren Fraktionen gebildeten Gruppe an, besteht 
die Fraktions- und Gruppenzugehörigkeit nebeneinander. Die Gruppe nimmt anstelle der an 
ihr beteiligten Fraktionen deren kommunalverfassungsrechtliche Rechte wahr. 


 
 


§ 5  
Ratsvorsitz 


 


(1) Der Ratsvorsitzende leitet die Verhandlungen des Rates; sie/er eröffnet und schließt die Sit-
zungen. In diesen Sitzungen sorgt sie/er für die Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das 
Hausrecht aus.  


 
(2) Ist weder der Ratsvorsitzende noch sein Stellvertreter anwesend, so bestimmt der Rat unter 


Leitung des an Lebensjahren ältesten anwesenden, hierzu bereiten Ratsmitgliedes, wer in 
diesem Fall aus der Mitte den Vorsitz übernehmen soll. 


 
(3) Der Ratsvorsitzende kann abberufen werden, wenn es der Rat mit der Mehrheit der Ratsmit-


glieder beschließt. § 12 Abs. 4 und 5 GO findet keine Anwendung. Auf die Stimmabgabe bei 
der Abberufung findet § 41 NKomVG keine Anwendung. Eine Aussprache findet nicht statt.  


 
 


§ 6  
Ältestenrat 


 


(1) Der Ältestenrat besteht aus neun Mitgliedern: dem Ratsvorsitzenden, dem Oberbürgermeis-
ter, den Bürgermeisterinnen/-n nach § 10 Abs. 6 GO und bis zu sechs von den Fraktionen 
oder Gruppen zu benennenden Ratsmitgliedern. Bei der Besetzung findet § 71 Abs. 2, 
Abs. 3, Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 und Abs. 10 NKomVG Anwendung. Der Ratsvorsitzende und 
die Bürgermeister/-innen werden auf die Vorschläge der Fraktionen oder Gruppen angerech-
net. Ein Mitglied des Ältestenrates, das an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, kann durch 
eine/einen der beiden von seiner Ratsfraktion benannten Vertreterinnen/Vertreter vertreten 
werden. Bei Abwesenheit des Oberbürgermeisters ist der allgemeine Vertreter zur Teilnahme 
an den Sitzungen berechtigt. Von dem Oberbürgermeister bestimmte leitende Beamtin-
nen/Beamte können im Einzelfall zu den Sitzungen hinzugezogen werden. 
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(2) Der Ratsvorsitzende beruft den Ältestenrat ein und leitet seine Verhandlungen. Im Verhinde-
rungsfall wird er durch seine/n Stellvertreter/in nach § 10 Abs. 4 Satz 3 GO vertreten.  


 
(3) Der Ältestenrat muss einberufen werden, wenn es drei seiner Mitglieder oder eine Fraktion 


oder Gruppe verlangen. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend 
ist. 


 
(4) Die Sitzungen des Ältestenrates sind nicht öffentlich. § 49 Abs. 2 GO findet keine Anwen-


dung. 
 
 


§ 7 
Aufgaben des Ältestenrates 


 
Der Ältestenrat hat die Aufgabe, den Ratsvorsitzenden bei der Führung der Ratsgeschäfte zu 
unterstützen. Er berät insbesondere über die Angelegenheiten, in denen Ratsmitglieder schutz-
würdige Interessen des Rates bzw. dessen Ansehen verletzt oder wesentlich beeinträchtigt ha-
ben. Ferner obliegt ihm, in persönlichen Angelegenheiten zwischen mehreren Ratsmitgliedern, 
die sich aus deren Stellung als Ratsmitglieder ergeben, vermittelnd zur Erhaltung der Würde des 
Rates einzugreifen. Des Weiteren wirkt der Ältestenrat bei der Vorbereitung von Maßnahmen 
gegen Ratsmitglieder mit.  
 
 


§ 8 
Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht des Rates; Auskunftsrecht der Ratsmitglieder 


 
(1) Der Rat kann zur Überwachung der Durchführung seiner Beschlüsse sowie des sonstigen 


Ablaufs der Verwaltungsangelegenheiten von dem Verwaltungsausschuss und dem Oberbür-
germeister die erforderlichen Auskünfte verlangen. Auf Verlangen von einem Viertel der Mit-
glieder des Rates oder von einer Fraktion oder Gruppe ist einzelnen Ratsfrauen oder Rats-
herren Einsicht in die Akten zu gewähren (§ 58 Abs. 4 NKomVG). 


 
(2)  Zum Zwecke der eigenen Unterrichtung kann jede Ratsfrau/jeder Ratsherr von dem  


Oberbürgermeister Auskünfte in allen Angelegenheiten der Stadt verlangen (§ 56 Satz 2 
NKomVG).  


 
(3) Das Auskunftsbegehren nach Absatz 1 oder 2 ist schriftlich zu stellen.   
        
(4) Die Rechte nach Absatz 1 oder 2 gelten nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung 


unterliegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 NKomVG). 
 
 


§ 9 
Teilnahme des Oberbürgermeisters und der Beamtinnen/Beamten auf Zeit  


an den Sitzungen des Rates 
 
(1) Der Oberbürgermeister und die Beamtinnen und Beamten auf Zeit nehmen an den Sitzungen 


des Rates teil. 
 
(2) Sie sind verpflichtet, dem Rat auf dessen Verlangen Auskunft zu erteilen. Dies gilt nicht für 


Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 NKomVG). Sie sind 
auf eigenes Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu hören. 


 
(3) Weitere Bedienstete der Stadt sollen auf Anweisung des Oberbürgermeisters bei den Sitzun-


gen als Beraterinnen/Berater zur Verfügung stehen. 
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II. Abschnitt:  


Sitzungen des Rates 
 


§ 10 
Einberufung und Sitzungsablauf des Rates nach der Neuwahl 


 
(1) Die erste Sitzung des Rates findet binnen eines Monats nach Beginn der Wahlperiode statt; 


zu dieser Sitzung beruft die oder der älteste der bisherigen ehrenamtlichen Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter (§ 81 Abs. 2 Satz 1 NKomVG) ein, wenn der Oberbürgermeister noch nicht 
in das Amt berufen ist. Findet die konstituierende Sitzung des Rates unmittelbar zu Beginn 
der neuen Wahlperiode statt und ist es der/dem neu gewählten Oberbürgermeiste-
rin/Oberbürgermeister dadurch nicht möglich, den Rat unter Einhaltung der Ladungsfrist (§ 12 
Abs. 3 GO) einzuberufen, so wird der Rat von dem bisherigen Oberbürgermeister einberufen. 
Zu dieser ersten Sitzung kann bereits vor Beginn der Wahlperiode geladen werden. 


 
(2) Zu Beginn dieser ersten Sitzung werden die Ratsfrauen und Ratsherren von der Oberbür-


germeisterin/dem Oberbürgermeister auf die ihnen nach §§ 40 bis 42 NKomVG obliegenden 
Pflichten hingewiesen und förmlich verpflichtet, ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Ge-
wissen unparteiisch wahrzunehmen und die Gesetze zu beachten. Die Verpflichtung wird von 
dem ältesten anwesenden und hierzu bereiten Ratsmitglied vorgenommen, wenn die Ober-
bürgermeisterin/der Oberbürgermeister noch nicht in das Amt berufen worden ist. Ratsfrauen 
und Ratsherren, die nach der ersten Sitzung erstmalig an einer Ratssitzung teilnehmen, wer-
den von der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister unverzüglich in gleicher Weise 
verpflichtet. 


 
(3) Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die die Verpflichtete/der Ver-


pflichtete zu unterzeichnen hat. 
 
(4) Nach der Verpflichtung der Ratsfrauen und Ratsherren wählt der Rat in seiner ersten Sitzung 


unter Leitung des ältesten anwesenden, hierzu bereiten Ratsmitgliedes aus der Mitte der 
Ratsfrauen und Ratsherren den Ratsvorsitzenden für die Dauer der Wahlperiode. Jedes 
Ratsmitglied ist vorschlags- und wahlberechtigt. Der Rat beschließt über die Vertretung des 
Ratsvorsitzenden. 


 


(5) Nach der Übernahme des Vorsitzes bestimmt der Rat weiterhin in seiner ersten Sitzung die 
Beigeordneten und deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter sowie ggf. die zusätzlichen Mitglie-
der nach § 71 Abs. 4 NKomVG (Grundmandatare) und deren Stellvertreterinnen/ Stellvertre-
ter. Beigeordnete und Grundmandatare können von der Fraktion oder Gruppe, die sie vorge-
schlagen hat, 
 


1. jederzeit abberufen und durch andere Mitglieder ersetzt werden oder  
 


2. durch andere Mitglieder ersetzt werden, wenn die Ratsmitgliedschaft endet oder wenn sie 
auf die Mitgliedschaft verzichten. 


 


(6) Danach wählt der Rat aus den Beigeordneten bis zu drei (ehrenamtliche) Stellvertreterinnen/ 
Stellvertreter der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters. Deren Vertretungsumfang 
beschränkt sich auf die repräsentative Vertretung der Stadt, den Vorsitz im Verwaltungsaus-
schuss sowie die Einberufung des Verwaltungsausschusses einschließlich der Aufstellung 
der Tagesordnung sowie die Verpflichtung der Ratsmitglieder und ihre Pflichtenbelehrung. In 
allen anderen Bereichen wird die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister durch den all-
gemeinen Vertreter (§ 81 Abs. 3 NKomVG) vertreten. 


 
(7) Der Oberbürgermeister wird in der auf die Begründung des Beamtenverhältnisses folgenden 


Sitzung des Rates durch eine ehrenamtliche Stellvertreterin oder einen ehrenamtlichen Stell-
vertreter vereidigt. Ist noch keine ehrenamtliche Stellvertreterin oder kein ehrenamtlicher Stell-
vertreter gewählt worden, so nimmt das älteste anwesende, hierzu bereite Ratsmitglied die 
Vereidigung vor. 
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§ 11 
Sonstige Einberufung des Rates 


 


(1) Der Rat ist im Übrigen einzuberufen, so oft die Geschäftslage es erfordert. 
 
(2) Der Oberbürgermeister muss den Rat unverzüglich einberufen, wenn es ein Drittel der ge-


setzlichen Zahl der Ratsmitglieder oder der Verwaltungsausschuss unter Angabe des Bera-
tungsgegenstandes verlangt. Verfügt eine Fraktion über ein Drittel oder mehr der Mitglieder 
des Rates, genügt für das Verlangen nach Einberufung des Rates die Erklärung der Frakti-
onsvorsitzenden/des Fraktionsvorsitzenden, die/der diese im Namen der die Einberufung ver-
langenden einzelnen Fraktionsmitglieder abgibt. Der Antrag ist schriftlich bei dem Oberbür-
germeister einzureichen. 


 
(3) Der Oberbürgermeister muss den Rat unverzüglich einberufen, wenn die letzte Ratssitzung 


länger als drei Monate zurückliegt und eine Ratsfrau oder ein Ratsherr die Einberufung unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. Der Antrag ist schriftlich bei dem Oberbürger-
meister einzureichen. 


 
(4) Die Einberufung zu einer nichtöffentlichen Sitzung erfolgt, wenn die Tagesordnung lediglich 


Punkte enthält, die nach § 13 Abs. 3 GO in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind oder 
bei denen ein entsprechender Ratsbeschluss über die nichtöffentliche Beratung im Einzelfall 
bereits vorliegt. 


 
 


§ 12 
Tagesordnung und Ladung 


 


(1) Der Oberbürgermeister stellt die Tagesordnung im Benehmen mit dem Ratsvorsitzenden auf 
und lädt die übrigen Ratsmitglieder schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung ein; hierzu 
können moderne Kommunikationsmittel (z.B. Telefax oder E-Mail) eingesetzt werden. Der 
Ratsvorsitzende kann verlangen, dass die Tagesordnung um einen Beratungsgegenstand er-
gänzt wird. Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Sachdarstellung möglichst der Ladung 
beizufügen. Sie kann auch nachgereicht werden. Bei der Jahresrechnung oder ähnlich um-
fangreichen Gutachten etc. ist statt der Übersendung die Möglichkeit der Einsichtnahme zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sind den Fraktionen oder Gruppen jeweils so viele Exempla-
re zur Verfügung zu stellen, wie sie über Sitze im Verwaltungsausschuss verfügen, mindes-
tens jedoch ein Exemplar. In diesem Fall ist in der Ladung auf die Möglichkeit der Einsicht-
nahme hinzuweisen. Wird auf die Übersendung der Sachdarstellung verzichtet, ist trotzdem 
jeder Fraktion ein digitales Exemplar, z.B. im Ratsinformationssystem, zur Verfügung zu stel-
len.  


 
(2) Im Verhinderungsfall erfolgt die Einberufung und Aufstellung der Tagesordnung durch den 


Ratsvorsitzenden im Benehmen mit dem allgemeinen Vertreter; dieser kann verlangen, dass 
ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt wird. 


 
(3) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche. 
 
(4) Bei Eilfällen kann die Ladungsfrist auf mindestens einen Tag abgekürzt werden. Auf die Ab-


kürzung ist in der Ladung hinzuweisen. Ein Eilfall ist gegeben, wenn die Entscheidung über 
den neuen Tagesordnungspunkt nicht bis zur nächsten Sitzung aufgeschoben werden kann, 
ohne dass Nachteile eintreten, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Über die 
Eilbedürftigkeit entscheidet der Oberbürgermeister. 


 
(5) In Eilfällen kann die Tagesordnung auch nach erfolgter Ladung durch weitere Tagesord-


nungspunkte, über die in der Sitzung Beschlüsse gefasst werden sollen, ergänzt werden. An-
träge zur Ergänzung der Tagesordnung sollen spätestens am 4. Tage vor der Sitzung bei 
dem Oberbürgermeister schriftlich eingereicht werden. Über die Frage der Eilbedürftigkeit 
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entscheidet der Oberbürgermeister. Die Mitglieder des Rates sind von der Ergänzung der Ta-
gesordnung unverzüglich, spätestens 24 Stunden vor der Sitzung durch einen Nachtrag zu 
benachrichtigen. 


 
(6) Zeit, Ort und Tagesordnung von öffentlichen Ratssitzungen sind bekannt zu machen. Dies gilt 


auch für Ergänzungen der Tagesordnung nach Abs. 5. 
 
 


§ 13 
Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 


 
(1) Die Ratssitzungen sind öffentlich, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interes-


sen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 
 
(2) Für einzelne Angelegenheiten schließt der Rat unter den Voraussetzungen des Abs. 1 die 


Öffentlichkeit aus. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher Sit-
zung begründet, beraten und beschlossen; der Beschluss kann in öffentlicher Sitzung gefasst 
werden, wenn keine Beratung erforderlich ist. Eine kurze Begründung wird im Protokoll fest-
gehalten. 


 
(3) Die Behandlung des Gegenstandes in nichtöffentlicher Sitzung soll sich an die in öffentlicher 


Sitzung behandelten Tagesordnungspunkte anschließen, sofern nicht nur zu einer nichtöffent-
lichen Sitzung eingeladen ist. 


 
(4) Betrifft ein Tagesordnungspunkt nicht nur eine nichtöffentlich zu behandelnde Angelegenheit, 


so ist der Beratungsgegenstand, soweit er vom Öffentlichkeitsausschluss nicht erfasst wird, 
auch bei der Aufstellung der Tagesordnung für den öffentlichen Teil vorzusehen. 


 
(5) Im Übrigen wird auf § 2 GO verwiesen. 


 
 


§ 14 
Ablauf der Sitzung 


 
Die Sitzung soll in der Regel in nachstehender Reihenfolge ablaufen: 


 
1. Eröffnung der Sitzung durch den Ratsvorsitzenden, 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Bekanntgabe der Namen der entschuldigt 


fehlenden Ratsmitglieder und Feststellung der Beschlussfähigkeit des Rates, 
3. Bekanntgabe der vorliegenden Dringlichkeitsanträge des Verwaltungsausschusses, der 


Ausschüsse, der Fraktionen, Gruppen oder Ratsmitglieder, der Dringlichkeitsvorlagen  
und Beschluss über die Einfügung in die Tagesordnung sowie Bekanntgabe der vorlie-
genden Dringlichkeitsanfragen und Beschluss über deren Dringlichkeit, 


4. Beschluss über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung, 
5. Genehmigung des Protokolls der letzten Ratssitzung, 
6. Beschluss über die Feststellung der Tagesordnung, 
7. Mitteilungen und Berichte des Oberbürgermeisters, ggf. Aussprache, 
8. Beantwortung von Anfragen, 
9. Beschluss über Einsprüche von Ratsmitgliedern gegen Entscheidungen des Rates und 


des Ratsvorsitzenden nach §§ 40, 41 GO, 
10. Beratung und Beschluss über Vorlagen des  Oberbürgermeisters, über Anträge und Be-


richte des VA und der Ausschüsse, 
11. Beratung und Beschluss über Anträge der Fraktionen oder Gruppen und der Ratsmitglie-


der auf Aufnahme von Tagesordnungspunkten bzw. Anträge zu einzelnen Sachpunkten, 
12. Beratung und Beschluss über Vorschläge der Stadtbezirksräte, 
13. Beratung von Einwohneranträgen nach § 31 NKomVG, 
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14. Beschluss über Bürgerbefragungen nach § 35 NKomVG, 
15.  Nichtöffentliche Sitzung, 
16.    Schließung der Sitzung durch den Ratsvorsitzenden. 
 
Die Beratung bzw. Entscheidung über besonders wichtige Belange der Stadt, z.B. aufgrund von 
Sachanträgen der Fraktionen oder Gruppen, kann vorgezogen werden. 
 
Zur Durchführung einer Einwohnerfragestunde (§ 62 NKomVG i.V.m. § 26 GO) wird bei Bedarf 
die öffentliche Ratssitzung unterbrochen. 


 
 


§ 15 
Beschlussfähigkeit 


 
(1) Der Rat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung die Mehrheit seiner 


Mitglieder anwesend ist. Bei nicht ordnungsgemäßer Einberufung ist der Rat dann beschluss-
fähig, wenn alle Ratsmitglieder anwesend sind und keines eine Verletzung der Vorschriften 
über die Einberufung des Rates rügt. Sind nach nicht ordnungsgemäßer Ladung alle Rats-
mitglieder anwesend, so kann die fehlende Ordnungsmäßigkeit der Einberufung nach Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit nicht mehr gerügt werden. 


 
(2) Nach der von dem Ratsvorsitzenden zu Beginn der Sitzung festgestellten Beschlussfähigkeit 


gilt der Rat - auch wenn sich die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder im Laufe der Sitzung 
verringert - als beschlussfähig, solange nicht ein Ratsmitglied die Beschlussunfähigkeit gel-
tend macht.  


 
(3) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit des Rates zurückgestellt worden und 


wird der Rat zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand zum zweiten Mal einberufen, so 
ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder beschlussfähig, wenn in 
der Ladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich hierauf hingewiesen ist. 


 
 


§ 16 
Beratungsgegenstände 


 
Der Rat verhandelt insbesondere über 
 
a) Anträge des Verwaltungsausschusses, 
b) Anträge der Ausschüsse, 
c) Anträge der Fraktionen, Gruppen oder der Ratsmitglieder, 
d) Vorlagen des Oberbürgermeisters, 
e) Vorschläge, Anregungen und Bedenken der Stadtbezirksräte , 
f) Einwohneranträge nach § 31 NKomVG, 
g) Bürgerbefragungen nach § 35 NKomVG, 
h) Anträge zur Geschäftsordnung. 
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§ 17 
Anträge des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse und Vorlagen  


des Oberbürgermeisters 
 
(1) Die Anträge der Ausschüsse und die Vorlagen des Oberbürgermeisters sind im Verwal-   


tungsausschuss vorzuberaten. 
 


(2) Bei Anträgen des Verwaltungsausschusses, die nicht in den Ausschüssen vorberaten worden 
sind, soll der Verwaltungsausschuss die Berichterstatterin/den Berichterstatter bestimmen. 
Bei vorangegangener Beratung in einem Ausschuss soll dieser, ggf. seine Vorsitzende/sein 
Vorsitzender, die Berichterstatterin/den Berichterstatter bestimmen; bei der Beteiligung meh-
rerer Ausschüsse der federführende. Weicht der Verwaltungsausschuss wesentlich von den 
Empfehlungen des Ausschusses ab, so kann der Verwaltungsausschuss die Berichterstatte-
rin/den Berichterstatter aus seiner Mitte stellen. In der betreffenden Ratssitzung muss die ab-
weichende Auffassung des Ausschusses vorgetragen werden. Ist die Bestimmung der Be-
richterstatterin/des Berichterstatters unterblieben oder diese/dieser an der Berichterstattung 
verhindert, so bestimmt der Ratsvorsitzende die Berichterstatterin/den Berichterstatter. 
 


(3) Bei Vorlagen des Oberbürgermeisters gilt Abs. 2 entsprechend. 
 


(4) Die Berichterstatterin/der Berichterstatter hat die Vorlagen bzw. die Anträge vorzutragen, 
wenn der Rat oder eine Fraktion nach Aufruf des jeweiligen Tagesordnungspunktes auf Be-
fragung durch den Ratsvorsitzenden eine Berichterstattung wünscht oder wenn die Berichter-
stattung nach Abs. 2 Sätze 3 und 4 erforderlich ist. Ansonsten teilt der Ratsvorsitzende dem 
Rat die Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses mit. Bei Haushaltssatzungen 
(außer Nachtragshaushaltssatzungen) wird hingegen am Anfang  der Haushaltslesung durch 
die Verwaltung über die haushalts- und finanzwirtschaftliche Situation berichtet.  


 
(5) Der Berichterstatterin/dem Berichterstatter bleibt es unbenommen, und zwar nach besonderer 


Wortmeldung, in der Ratssitzung ihre/seine Meinung zu äußern. 
 


(6) Der Verwaltungsausschuss und die Ausschüsse können ihre Anträge, der Oberbürgermeister 
seine Vorlagen bis zur Beschlussfassung zurücknehmen. Die Rücknahme erfolgt durch Erklä-
rung gegenüber dem Ratsvorsitzenden. § 18 Abs. 2 Satz 3 GO gilt nicht für von dem Ober-
bürgermeister zurückgenommene Vorlagen. 


 
 


§ 18 
Anträge von Ratsmitgliedern, Fraktionen oder Gruppen 


 
(1) Fraktionen, Gruppen oder Ratsmitglieder können 12 Tage vor der Sitzung (vgl. § 71 GO) 


schriftliche Anträge zur Aufnahme von Beratungsgegenständen in die Tagesordnung bei dem 
Oberbürgermeister stellen. Der Antrag kann von einer/einem der Antragstellerinnen/der An-
tragsteller in der Sitzung begründet werden. 


 
(2) Jede Antragstellerin/jeder Antragsteller kann ihren/seinen Antrag bis zur Beschlussfassung 


zurücknehmen. § 17 Abs. 6 Satz 2 GO findet Anwendung. Erfolgt die Rücknahme nach Auf-
nahme in die Tagesordnung, so kann der Antrag von jedem Ratsmitglied sofort übernommen 
werden. 


 
(3) Anträge von Fraktionen, Gruppen oder Ratsmitgliedern sollen zunächst gemäß § 27 Abs. 1 


Nr. 4 GO an die Ratsausschüsse und/oder den Verwaltungsausschuss verwiesen werden, wo 
sie in der nächsterreichbaren Sitzung behandelt werden sollen. Sofern ein Beratungsgegen-
stand bereits in der Sitzung, zu der der Antrag gestellt worden ist, gemäß § 35 Abs. 4 GO zur 
Beschlussfassung in der Sache gestellt werden soll, muss die Beschlussfassung im Verwal-
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tungsausschuss vorbereitet sein. Zu diesem Zweck kann die Ratssitzung auch unterbrochen 
werden. Die Vorschriften über die Ladung finden sodann keine Anwendung. 


 
(4) Ist ein Antrag i.S.d. § 14 Nr. 10 GO im Rat durch Sachbeschluss abgelehnt worden, darf der-


selbe Beratungsgegenstand vor Ablauf eines halben Jahres nicht wiederum auf die Tages-
ordnung gesetzt werden, es sei denn, dass eine wesentliche Änderung der Sach- oder 
Rechtslage eingetreten ist. 


 
 


§ 19 
Dringlichkeitsanträge des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse, 


der Fraktionen, Gruppen oder Ratsmitglieder und Dringlichkeitsvorlagen 
 
(1) Dringlichkeitsanträge des Verwaltungsausschusses, der Ausschüsse, der Fraktionen, Grup-


pen oder Ratsmitglieder und Dringlichkeitsvorlagen müssen bis zu Beginn der Sitzung bei 
dem Oberbürgermeister schriftlich eingereicht sein. Sie sind unmittelbar nach Feststellung der 
Beschlussfähigkeit durch den Ratsvorsitzenden bekannt zugeben. 
 


(2) Dringlichkeitsanträge und Dringlichkeitsvorlagen können nur zu Beginn der Sitzung in die 
Tagesordnung eingefügt werden, wenn der Rat dieses mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder beschließt. 


 
(3) Wird die Einfügung in die Tagesordnung durch den Rat beschlossen, so sind die Anträge an 


den Schluss der Tagesordnung in der Reihenfolge des Einganges zur Beratung zu stellen, es 
sei denn, dass der Rat etwas anderes beschließt. Bis zum Beginn der Beratung über den 
Gegenstand sollen die Anträge jedem anwesenden Ratsmitglied schriftlich vorliegen. 


 
(4) Dringlichkeitsanträge der Ausschüsse, der Fraktionen, Gruppen oder Ratsmitglieder und 


Dringlichkeitsvorlagen sind in der Regel vor Beginn der Beratung durch den Rat vom Verwal-
tungsausschuss vorzubereiten. Zu diesem Zweck ist die Ratssitzung zu unterbrechen. Die 
Vorschriften über die Ladung finden keine Anwendung. 


 
(5) Für die Antragstellung, die Berichterstattung bzw. Begründung, Rücknahme und Übernahme 


finden die §§ 17, 18 GO Anwendung. 
 
(6) Wird die Einfügung in die Tagesordnung nicht beschlossen, so ist ein neuer Antrag erforder-


lich, wenn der Gegenstand auf die Tagesordnung einer späteren Ratssitzung gesetzt werden 
soll. 


 
 


§ 20 
Änderungsanträge 


 
(1) Änderungsanträge zu Tagesordnungspunkten können von jedem Ratsmitglied bis zum 


Schluss der Beratung schriftlich gestellt werden und müssen in engem sachlichen Zusam-
menhang zum Hauptantrag bzw. der in der Vorlage enthaltenen Beschlussempfehlung ste-
hen. Sie können auch einen Zusatz zum Hauptantrag bzw. der Beschlussempfehlung enthal-
ten. 


 
(2) Die Punkte des Hauptantrages bzw. der Beschlussempfehlung, deren Änderung beabsichtigt 


ist, sind im Einzelnen genau zu bezeichnen. 
 
(3) Die Anträge sind vor der Abstimmung zu verlesen. Ihre Begründung findet in der Reihenfolge 


der Wortmeldungen statt. Der Rat entscheidet im Zweifelsfall, ob solche Anträge zur Sache 
gehören. 
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§ 21 
Mitteilungen und Berichte 


 
Zu einzelnen Mitteilungen und Berichten des Oberbürgermeisters findet eine Aussprache statt, 
wenn eine Fraktion es verlangt. Die Aussprachezeit zu Mitteilungen und Berichten ist auf insge-
samt ½ Stunde und die Rededauer für jede Rednerin/jeden Redner auf 5 Minuten beschränkt. 


 
 


§ 22 
Einwohneranträge 


 


(1) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei 
Monaten ihren Wohnsitz in der Stadt haben, können beantragen, dass der Rat bestimmte 
Angelegenheiten berät (Einwohnerantrag). Einwohneranträge dürfen nur Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt zum Gegenstand haben, für die der Rat nach § 58 
Abs. 1 oder Abs. 2 NKomVG zuständig ist oder für die er sich die Beschlussfassung nach 
§ 58 Abs. 3 Sätze 1 und 2 NKomVG vorbehalten kann. Ein Einwohnerantrag darf keine Ange-
legenheiten betreffen, in denen innerhalb der letzten zwölf Monate bereits ein zulässiger Ein-
wohnerantrag gestellt worden ist. 


 


(2) Der Einwohnerantrag muss in schriftlicher Form eingereicht werden; die elektronische Form 
ist unzulässig. Er muss ein bestimmtes Begehren mit Begründung enthalten und bis zu drei 
Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Der Einwohner-
antrag soll einen Vorschlag zur Deckung der mit der Erfüllung des Begehrens verbundenen 
Kosten oder Einnahmeausfälle enthalten. Für den Einwohnerantrag sind erforderlich die Un-
terschriften von mindestens 2,5 v. H. der Einwohnerinnen und Einwohner, höchstens jedoch 
von 8 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 


 


(3)  Jede Unterschriftsliste muss den vollen Wortlaut des Einwohnerantrages enthalten. Ungültig 
sind Eintragungen, die 


 


a) die Personen nach Namen, Anschrift und Geburtsdatum nicht zweifelsfrei erkennen las-
sen, 
 


b) von Personen stammen, die nicht gemäß Abs. 1 antragsberechtigt oder gemäß § 48 
Abs. 2 NKomVG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 


 


(4) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 müssen bei Eingang des Einwohnerantrages erfüllt 
sein.  


 


(5) Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrags entscheidet der Verwaltungsausschuss. Ist der 
Einwohnerantrag zulässig, so hat ihn der Rat innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
Eingang des Antrags zu beraten; § 71 Abs. 1, § 76 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG 
bleiben unberührt. Der Rat soll die im Antrag benannten Vertreterinnen und Vertreter der An-
tragstellerinnen und Antragsteller hören. Das Ergebnis der Beratung sowie eine Entschei-
dung, die den Antrag für unzulässig erklärt, sind ortsüblich und im Internetangebot der Stadt 
bekannt zu machen. 


 


(6) Den Anspruch, dass über den Einwohnerantrag nach diesen Vorschriften beraten wird, hat, 
wer den Antrag mit gültiger Eintragung unterschrieben hat. Der Anspruch verjährt sechs Mo-
nate nach Eingang des Antrags. Wird der Antrag für unzulässig erklärt, so verjährt der An-
spruch drei Monate nach der Bekanntmachung dieser Entscheidung. Ein Widerspruchsver-
fahren findet nicht statt. 
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§ 23 
Anfragen 


 


(1) Anfragen, die in der Ratssitzung beantwortet werden sollen, sind spätestens 12 Tage vor der 
Ratssitzung schriftlich dem Oberbürgermeister einzureichen und auf die Tagesordnung zu 
setzen. Die Fragen müssen kurz gefasst sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Ei-
ne Anfrage gilt als nicht gestellt, wenn sie mehr als drei Teilfragen zum Anfragegegenstand 
enthält. Entsprechendes gilt, wenn diese Begrenzung durch Aneinanderreihung oder Unter-
gliederung umgangen werden soll. Die Fragestellerin/der Fragesteller erhält auf Verlangen in 
der Ratssitzung zur Begründung das Wort. Eine Aussprache anlässlich der Anfrage findet 
nicht statt. Die Fragestellerin/der Fragesteller kann eine Zusatzfrage stellen. Der Ratsvorsit-
zende kann außerdem eine weitere Zusatzfrage von jeder Fraktion oder Gruppe zulassen, 
soweit dadurch die ordnungsgemäße Abwicklung dieses Tagesordnungspunktes nicht ge-
fährdet ist. 
 


(2) Die Behandlung der Anfragen erfolgt nach Durchgängen in der Reihenfolge des Stärkever-
hältnisses der im Rat vertretenen Fraktionen, wobei in jedem Durchgang jeweils eine Anfrage 
pro Fraktion behandelt wird. In jedem Durchgang steht die erste Anfrage der mitgliederstärks-
ten Fraktion, die nächste Anfrage der zweitstärksten Fraktion, usw. zu. Liegt aus einer Frakti-
on keine Anfrage vor, so ist mit der Anfrage der nachfolgend stärksten Fraktion fortzufahren. 
Anfragen fraktionsloser Ratsmitglieder werden jeweils am Ende eines Durchgangs behandelt.  
 


(3) Die Begründung einer Anfrage darf nicht länger als 5 Minuten dauern. Die Zusatzfragen sind 
entsprechend kurz zu fassen und zu beantworten. Die Behandlung der Anfragen ist insge-
samt zeitlich auf eine Stunde begrenzt. Nicht beantwortete Anfragen sind in Fortsetzung der 
Reihenfolge nach Absatz 2 auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen, sofern 
die Fragestellerin/der Fragesteller nicht eine schriftliche Beantwortung wünscht. 


 
(4) Anfragen über Angelegenheiten des Rates beantwortet der Ratsvorsitzende, sonstige Anfra-


gen der Oberbürgermeister bzw. von ihm bestimmte Beamtinnen/Beamte auf Zeit. 
 
(5) Für die Rücknahme und Übernahme findet § 18 GO Anwendung. 
 
(6) Anfragen, die sich auf einen auf der Tagesordnung stehenden Beratungsgegenstand  bezie-


hen, können abweichend von dem gemäß § 14 GO vorgesehenen  Sitzungsablauf im Zu-
sammenhang mit der Behandlung des betreffenden Tagesordnungspunktes mitbehandelt 
werden.  


 
 


§ 24 
Dringlichkeitsanfragen 


 
(1) Dringlichkeitsanfragen müssen bis zum Beginn der Sitzung bei dem Oberbürgermeister 


schriftlich eingereicht worden sein. Sie sind unmittelbar nach Feststellung der Beschlussfä-
higkeit durch den Ratsvorsitzenden bekanntzugeben. § 23 Abs. 1 Satz 2 bis 4 GO gilt ent-
sprechend. 


 
(2) Wird die Dringlichkeit durch den Rat anerkannt, so sind die Anfragen in der Reihenfolge des 


Einganges hinter den Tagesordnungspunkt „Anfragen“ in die Tagesordnung einzufügen, es 
sei denn, dass der Rat etwas anderes beschließt. 


 
(3) Eine Aussprache nach Beantwortung der Dringlichkeitsanfrage findet nicht statt. Die Frage-


stellerin/der Fragesteller kann eine Zusatzfrage stellen. Der Ratsvorsitzende kann außerdem 
eine weitere Zusatzfrage von jeder Fraktion oder Gruppe zulassen, soweit dadurch die ord-
nungsgemäße Abwicklung dieses Tagesordnungspunktes nicht gefährdet ist. 


 
(4) Die Behandlung von Dringlichkeitsanfragen ist zeitlich auf eine halbe Stunde begrenzt. Im 


übrigen gilt § 23 Abs. 2 bis 4 GO entsprechend 
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(5) Wird die Dringlichkeit nicht anerkannt, so ist eine neue Anfrage erforderlich, wenn sie auf die 
Tagesordnung einer späteren Ratssitzung gesetzt werden soll. 


 
(6) Für die Beantwortung von Dringlichkeitsanfragen gilt § 23 Abs. 4 GO entsprechend. 
 
 


§ 25 
Anhörungen 


 
(1) Der Rat kann beschließen, anwesende Sachverständige zum Gegenstand der Beratung an-


zuhören. 
 
(2) Der Rat kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Ratsmitglieder beschlie-


ßen, anwesende Einwohnerinnen und Einwohner einschließlich der nach § 41 NKomVG von 
der Mitwirkung ausgeschlossenen Personen zum Gegenstand der Beratung zu hören. 


 
 


§ 26 
Einwohnerfragestunden 


 
(1) Einwohnerfragestunden finden während des öffentlichen Teils der Ratssitzung statt. Sie sol-


len in der Regel gegen 18.00 Uhr beginnen und eine halbe Stunde nicht überschreiten. 
 
(2) Jede Einwohnerin/jeder Einwohner ist berechtigt, in der Einwohnerfragestunde eine Frage zu 


einem Beratungsgegenstand oder einer anderen Gemeindeangelegenheit zu stellen. Eine 
Frage zu einem Beratungsgegenstand darf nur gestellt werden, soweit dieser bereits verhan-
delt worden ist. Eine Frage, die in der Ratssitzung beantwortet werden soll, ist dem Oberbür-
germeister spätestens bis 9.00 Uhr des letzten Arbeitstages vor der Ratssitzung schriftlich 
zuzuleiten. Die Frage muss kurz gefasst sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Eine 
Einwohnerfrage gilt als nicht gestellt, wenn sie mehr als drei Teilfragen zum Anfragegegen-
stand enthält. Entsprechendes gilt, wenn diese Begrenzung durch Aneinanderreihung oder 
Untergliederung umgangen werden soll. Sie darf keine unsachlichen Feststellungen oder 
Wertungen enthalten. Jede Fragestellerin/jeder Fragesteller ist berechtigt, eine mündliche 
Zusatzfrage zu demselben Fragegegenstand zu stellen. Sowohl die Begründung als auch die 
Beantwortung einer Frage darf jeweils nicht länger als 5 Minuten dauern. Die Zusatzfrage ist 
entsprechend kurz zu fassen und zu beantworten. 


 
(3) Fragen über Angelegenheiten des Rates beantwortet der Ratsvorsitzende, sonstige Fragen 


der Oberbürgermeister bzw. von ihm bestimmte Beamte auf Zeit. Eine Beantwortung erfolgt 
nur, wenn die Fragestellerin/der Fragesteller in der Sitzung persönlich anwesend ist. Die Be-
antwortung der Fragen erfolgt mündlich. Fragen, die nicht rechtzeitig zu beantworten waren 
oder die nach Ablauf der Einwohnerfragestunde noch nicht behandelt worden sind, werden 
bis zur nächsten Fragestunde zurückgestellt oder schriftlich beantwortet. Ist der Fragesteller 
in der Ratssitzung anwesend, kann er verlangen, dass statt einer schriftlichen Antwort die An-
frage bis zur nächsten Fragestunde zurückgestellt wird. Soweit eine schriftliche Beantwortung 
erfolgt, ist der Rat über die Antwort in Kenntnis zu setzen. 


 
(4) Anfragen können auch auf elektronischem Wege gestellt werden. 
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§ 27 
Anträge zur Geschäftsordnung 


 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung sind solche Anträge, die sich auf den Ablauf der Sitzung, ins-


besondere auf die in dieser Geschäftsordnung enthaltenen Regelungen beziehen. 
 


Dazu zählen folgende Anträge: 
 


1. Änderungen der Tagesordnung (z. B. Rücknahme von Anträgen oder Vorlagen),  
2. Vertagung oder Aufhebung der Ratssitzung, 
3. Zurückstellung eines Beratungsgegenstandes, 
4. Verweisung an einen Ratsausschuss oder den Verwaltungsausschuss, 
5. Übergang zur Tagesordnung, 
6. Schluss der Rednerliste, 
7. Unterbrechung der Ratssitzung, 
8. Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
9. Abstimmungsverfahren, 
10. Verlängerung der Redezeit,  
11. Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
12. sonstige Anträge zum Sitzungsablauf. 


 
(2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so hat der Ratsvorsitzende über den Antrag 


abstimmen zu lassen, nachdem ggf. die Antragstellerin/der Antragsteller den Antrag begrün-
det und ein Ratsmitglied jeder anderen Fraktion oder Gruppe dazu gesprochen hat. Sofern 
die Fraktion oder Gruppe, der die Antragstellerin/ der Antragsteller angehört, den Antrag nicht 
unterstützt, erhält sie ebenfalls das Wort. 


 
(3) Für Anträge zur Geschäftsordnung ist das Wort jederzeit zu erteilen, jedoch nicht während 


der Ausführungen einer Rednerin/eines Redners. Bei der Worterteilung zur Geschäftsord-
nung darf die Rednerin/der Redner sich nur über die geschäftsordnungsmäßige Behandlung 
des zur Verhandlung stehenden Gegenstandes äußern. 


 
(4) Anträge zur Geschäftsordnung können mündlich gestellt werden. 


 
 


§ 28 
Aufhebung, Vertagung und Zurückstellung 


 
(1) Vor Erledigung der Tagesordnung kann der Rat auf Antrag die Aufhebung oder die Vertagung 


der Ratssitzung auf einen anderen Sitzungstag beschließen.  
 
(2) Aufhebung bedeutet, dass die Ratssitzung nicht fortgesetzt wird. Der Antrag auf Aufhebung 


der Ratssitzung ist weitergehend als ein solcher auf Vertagung. Ein Antrag auf Aufhebung 
benötigt eine 2/3 Mehrheit. 


  
(3) In dem Vertagungsantrag ist der Fortsetzungstermin zu benennen. Nimmt der Rat den Antrag 


auf Vertagung der Ratssitzung an, ist die Sitzung an dem Fortsetzungstermin mit der alten 
Tagesordnung fortzusetzen. Der Fortsetzungstermin hat innerhalb von 7 Tagen stattzufinden. 
Einer erneuten förmlichen Einberufung unter Mitteilung der Tagesordnung für den Fortset-
zungstermin bedarf es nicht. 


 
(4) Einzelne Beratungsgegenstände können zur Behandlung in der nächsten oder übernächsten 


Ratssitzung zurückgestellt werden. Sie sind in die Tagesordnung der betreffenden Ratssit-
zung aufzunehmen. 


 
(5) Im Übrigen gilt § 27 Abs. 2 und 3 GO. 
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§ 29 
Übergang zur Tagesordnung 


 
(1) Der Rat kann auf Antrag beschließen, zur Tagesordnung überzugehen. Das bedeutet, dass 


ohne weitere Aussprache und ohne Sachabstimmung der nächste Tagesordnungspunkt auf-
gerufen wird. 


 
(2) Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann jederzeit bis zum Eintritt in die Abstimmung 


über den Beratungsgegenstand gestellt werden. Er bedarf keiner Unterstützung. Im Übrigen 
gilt § 27 Abs. 2 und 3 GO. 


 
(3) Über den Antrag ist vor allen anderen Anträgen abzustimmen. Ausgenommen sind Anträge 


zum Abstimmungsverfahren. 
 
(4) Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Laufe derselben Beratung nicht wiederholt werden. 
 
(5) Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann nicht mehr gestellt werden, wenn ein Bera-


tungsgegenstand erneut auf die Tagesordnung gesetzt worden ist und nachdem eine Ab-
stimmung über diesen Beratungsgegenstand in einer vorausgegangenen Sitzung des Rates 
durch einen Antrag zur Geschäftsordnung nicht hat durchgeführt werden können. 


 
 


§ 30 
Schluss der Rednerliste 


 
(1) Während der Verhandlung über einen Beratungsgegenstand kann beantragt werden, die 


Rednerliste vorzeitig zu schließen. Wird der Antrag auf Schluss der Rednerliste angenom-
men, ist der Beratungsgegenstand zur Abstimmung zu stellen, nachdem den Ratsmitgliedern, 
die sich vor dem Antrag zur Sache gemeldet hatten, noch das Wort erteilt wurde. Dem Ober-
bürgermeister ist auf Verlangen auch nach Schluss der Rednerliste das Wort zu erteilen. 


 
(2) Der Antrag auf Schluss der Rednerliste kann nur von einem Ratsmitglied gestellt werden, das 


sich vorher an der Diskussion über den Beratungsgegenstand nicht beteiligt hat. Im Übrigen 
gilt § 27 Abs. 2 und 3 GO. 


 
(3) Über den Antrag ist vor allen Anträgen abzustimmen. Ausgenommen sind Anträge zum Ab-


stimmungsverfahren und Anträge auf Übergang zur Tagesordnung. 
 
 


§ 31 
Unterbrechung 


 
(1) Die Ratssitzung kann auf bestimmte Zeit innerhalb der anberaumten Sitzungstage unterbro-


chen werden. Wird der Antrag auf Unterbrechung angenommen, ist die Sitzung nach Ablauf 
der Unterbrechung mit der alten Tagesordnung fortzusetzen. Im Übrigen gilt § 27 Abs. 2 
und 3 GO. 


 
(2) Auch ohne Antrag kann der Ratsvorsitzende die Ratssitzung unterbrechen, wenn er dies für 


erforderlich hält. Wird der Unterbrechung widersprochen, ist über die Unterbrechung eine Ab-
stimmung herbeizuführen. Das Recht des Ratsvorsitzenden, die Sitzung in den Fällen der 
§§ 40, 41 GO zu unterbrechen, bleibt hiervon unberührt. 
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§ 32 
Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit 


 
Der Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit nach § 27 Abs. 1 GO muss begründet werden. Die 
Begründung ist in das Protokoll aufzunehmen. 
 
 


§ 33 
Wortmeldung zur Geschäftsordnung 


 
Für Wortmeldungen zur Geschäftsordnung (z. B. Beachtung der Bestimmungen der Geschäfts-
ordnung) ist das Wort jederzeit zu erteilen, jedoch nicht während der Ausführungen einer Redne-
rin/eines Redners. Bei Worterteilung darf die Rednerin/der Redner sich nur über die geschäft-
sordnungsmäßige Behandlung des zur Verhandlung stehenden Gegenstandes äußern. 


 
 


§ 34 
Persönliche Bemerkungen 


 
Nach Abschluss eines Tagesordnungspunktes kann das Wort nur zu persönlichen Bemerkungen 
erteilt werden. Die Rednerin/der Redner darf dabei nicht zur Sache sprechen, sondern nur Äuße-
rungen, die in der Beratung in Bezug auf ihre/seine Person gemacht worden sind, oder eigene 
Ausführungen richtig stellen. 
 
 


§ 35 
Wortmeldung und Worterteilung 


 
(1) Der Beratungsgegenstand wird nach Aufruf und ggf. Berichterstattung zur Beratung gestellt. 
 
(2) Wortmeldungen erfolgen schriftlich oder durch Handerhebung. Sie sind zum jeweiligen Punkt 


der Tagesordnung jederzeit von dem Ratsvorsitzenden entgegenzunehmen. 
 
(3) Der Ratsvorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Melden sich 


mehrere Rednerinnen/Redner gleichzeitig zu Wort, so entscheidet der Ratsvorsitzende über 
die Reihenfolge. Der Oberbürgermeister ist auf Verlangen jederzeit auch nach Beratungs-
schluss zu hören. Beamtinnen/Beamten auf Zeit kann außerhalb der Reihenfolge das Wort 
erteilt werden. 


 
(4) Der Ratsvorsitzende erklärt die Beratung für geschlossen, wenn keine Wortmeldungen mehr 


vorliegen. Anschließend wird der Beratungsgegenstand zur Beschlussfassung gestellt. 
 


 
§ 36 


Redezeit 
 
(1) Jedes Ratsmitglied hat zu jedem Beratungsgegenstand eine Gesamtredezeit von 10 Minuten. 


Die Redezeit kann in mehrere Redebeiträge desselben Ratsmitgliedes unterteilt werden. Die 
Gesamtredezeit darf jedoch nicht überschritten werden. Abweichend davon haben Fraktions-
vorsitzende, im Verhinderungsfall stellvertretende Fraktionsvorsitzende, und fachpolitische 
Sprecher der Fraktionen eine Gesamtredezeit von 15 Minuten je Beratungsgegenstand.  


 
(2) Über Abweichungen von Abs. 1 entscheidet der Ratsvorsitzende in Absprache mit dem Frak-


tionsvorsitzenden, im Verhinderungsfall mit der/dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. 
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(3) Für die Abschlusserklärungen im Rahmen der Haushaltsberatung im Rat stehen den Fraktio-
nen bis einschließlich 10 Mitgliedern 20 Minuten und darüber hinaus 30 Minuten zur Verfü-
gung. Die übrigen Regelungen der Redezeit zum Haushalt beschließt der Rat zu Beginn der 
jeweiligen Ratssitzung. 


 
(4) Die Regelungen zur Redezeit gelten nicht für den Oberbürgermeister.  


 
(5) Die Ratsmitglieder sollen sich beim Sprechen erheben und von einem besonderen Redner-


pult, dem Rat zugewandt, in freier Rede sprechen. Einzelne Schriftstücke und förmliche Er-
klärungen können mit Erlaubnis des Ratsvorsitzenden verlesen werden. Hilfsmittel zur Struk-
turierung der eigenen Rede sind zulässig. 


 
(6) Auf Empfehlung des Ältestenrates kann der Rat im Einzelfall von den §§ 35 und 36 GO ab-


weichen. § 72 Abs. 2 GO findet keine Anwendung. 
 
 


§ 37 
Abstimmung 


 
(1) Der Rat fasst seine Beschlüsse, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist, mit der 


Mehrheit der auf „Ja“ oder „Nein“ lautenden Stimmen. Stimmenthaltung oder ungültige Stim-
men zählen bei der Festlegung des Abstimmungsergebnisses nicht. Bei Stimmgleichheit ist 
ein Antrag abgelehnt. Ein einstimmiger Beschluss liegt vor, wenn alle anwesenden Ratsmit-
glieder entweder mit „Ja“ oder mit „Nein“ gestimmt haben. 


 
(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag zu verlesen und von dem Ratsvorsitzenden der Tenor 


der Beschlussfassung vorzuschlagen. 
 
(3) Die Abstimmung erfolgt durch Handerheben (offene Abstimmung). 
 
(4) Auf Antrag der Mehrheit der Ratsmitglieder ist namentlich abzustimmen. Der Namensaufruf 


erfolgt in alphabetischer Reihenfolge (namentliche Abstimmung). 
 
(5) Auf Antrag der Mehrheit der Ratsmitglieder ist geheim abzustimmen (geheime Abstimmung). 
 
(6) Ein nach Abs. 5 unterstütztes Verlangen auf geheime Abstimmung schließt die namentliche 


Abstimmung aus. 
 
(7) Vor der Abstimmung hat sich der Ratsvorsitzende zu vergewissern, ob Anträge gestellt wer-


den. Wenn keine Anträge zur Abstimmung gestellt oder die Anträge erledigt sind, gibt er die 
Form der Abstimmung bekannt und eröffnet sie. Die Abstimmung endet, wenn der Ratsvorsit-
zende die Beendigung der Abstimmung oder das Abstimmungsergebnis feststellt. 


 
(8) Die Stimmzählung kann auch durch Stimmzählerinnen/Stimmzähler erfolgen, die der Rats- 


vorsitzende ernennt. Wenn die Stimmzählerinnen/die Stimmzähler sich über das Ergebnis 
der Abstimmung nach Abs. 3 auch nach der Gegenprobe und nach Feststellung, wie viel 
Ratsmitglieder sich der Abstimmung enthalten haben, nicht einig sind, so wird mittels Aus-
zählung durch Namensaufruf abgestimmt. 


 
(9) Vorlagen, die aus mehreren Teilen bestehen, können im Ganzen zur Abstimmung gebracht  


werden, wenn kein Widerspruch erhoben wird. 
 
(10) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so sind sie nach Möglichkeit für die Abstim- 
       mung zu vereinigen; anderenfalls hat der weitest gehende den Vorrang. 







 


zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 


- 19 - 


 
(11) Wird ein Änderungsantrag angenommen, so ist er mit dem Hauptantrag zu vereinen 
       und zur Abstimmung zu bringen. Wird der Änderungsantrag abgelehnt, ist danach über 
       den Hauptantrag abzustimmen. 
 
(12) Über Anträge zur Geschäftsordnung wird vor den Sachanträgen abgestimmt. 
 
 


§ 38 
Beschlussfassung über Satzungen und Verordnungen 


 
 
(1) Grundsätzlich werden Satzungen und Verordnungen in einer Lesung beraten und beschlos-


sen. 
 


(2) Verwaltungsvorlagen zum Erlass oder der Veränderung von Satzungen sind den Mitgliedern 
der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates drei Wochen vor Sit-
zungstermin zuzuleiten.  


 
§ 39 


Wahlen 
 
(3) Gewählt wird schriftlich (schriftliche Wahl). Ist nur ein Wahlvorschlag gemacht, wird, wenn 


niemand widerspricht, durch Zuruf gewählt. Auf Verlangen eines Ratsmitgliedes ist geheim zu 
wählen (geheime Wahl).  


 
(4) Gewählt ist diejenige/derjenige, für die/den mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen 


Zahl der Ratsmitglieder abgegeben worden ist. Wird dieses Ergebnis im ersten Wahlgang 
nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt, für den dieselben, aber auch andere Per-
sonen vorgeschlagen werden können. Im zweiten Wahlgang ist diejenige/derjenige gewählt, 
für die/den die meisten Stimmen abgegeben worden sind. Ergibt sich im zweiten Wahlgang 
Stimmengleichheit, so entscheidet das von dem Ratsvorsitzenden zu ziehende Los. 


 
 


§ 40 
Verhalten der Ratsmitglieder und Rednerinnen/Redner 


 
(1) Betätigt der Ratsvorsitzende die Glocke, so hat die Rednerin/der Redner ihre/seine Ausfüh-


rungen zu unterbrechen. 
 
(2) Der Ratsvorsitzende kann Rednerinnen/Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abwei-


chen, unter Nennung ihres Namens „zur Sache“ rufen. Ist eine Rednerin/ein Redner dreimal 
in derselben Rede „zur Sache“ gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten 
Sachrufes hingewiesen worden, so kann ihr/ihm der Ratsvorsitzende das Wort entziehen. 
Sie/er darf es zu dem Gegenstand nicht wieder erhalten. 


 
(3) Verletzt eine Rednerin/ein Redner die Ordnung, ruft sie/ihn der Ratsvorsitzende unter Nen-


nung ihres/seines Namens „zur Ordnung“. Ist ein Ratsmitglied während einer Sitzung dreimal 
„zur Ordnung“ gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen eines dritten Ordnungsrufes hin-
gewiesen worden oder verhält ein Ratsmitglied sich in einer Sache ungebührlich, so kann der 
Ratsvorsitzende das Ratsmitglied von dieser Sitzung ausschließen. Das ausgeschlossene 
Ratsmitglied hat den Sitzungssaal sofort zu verlassen. Auf Antrag der Ausgeschlossenen/des 
Ausgeschlossenen stellt der Rat in seiner nächsten Sitzung fest, ob die betroffene Maßnah-
me berechtigt war. Leistet das Ratsmitglied der Aufforderung des Ratsvorsitzenden, den Saal 
zu verlassen, nicht Folge, so kann sie/er die Sitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen oder 
schließen. 
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(4) Der Rat kann ein Ratsmitglied, das sich schuldhaft grob ungebührlich verhält oder schuldhaft 


wiederholt gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Anordnungen verstößt, 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder auf bestimmte Zeit, höchstens auf 6 Monate, von der Mitar-
beit im Rat ausschließen. 


 


(5) Das Ratsmitglied darf während der Dauer des Ausschlusses auch an Ausschusssitzungen 
nicht teilnehmen. Wird ein Mitglied des Verwaltungsausschusses ausgeschlossen, so ent-
scheidet dieser über die Teilnahme an seinen Sitzungen für die Dauer des Ausschlusses. 


 
 


§ 41 
Ordnung im Sitzungssaal 


 
(1) Soweit der Zuhörerraum ausreicht, hat jede/jeder zu den öffentlichen Ratssitzungen Zutritt. 
 
(2) Wenn es wegen der beschränkten Fassungskraft des Zuhörerraums erforderlich erscheint, 


können Eintrittskarten ausgegeben werden. 
 
(3) Jede/jeder Anwesende hat sich während der Sitzung der Würde des Hauses entsprechend im 


Sitzungssaal angemessen zu verhalten. Jede/jeder Anwesende untersteht der Ordnungsge-
walt des Ratsvorsitzenden. 


 
(4) In der Ratssitzung darf weder gegessen noch geraucht werden. Das Telefonieren ist während 


der Ratssitzung nicht gestattet. Foto-, Film- und Tonaufnahmen können im Einzelfall durch 
den Ratsvorsitzenden untersagt werden. § 43 GO bleibt unberührt. 


 
(5) Wenn im Sitzungssaal störende Unruhe entsteht, die den Fortgang der Verhandlungen in 


Frage stellt, so kann der Ratsvorsitzende die Ratssitzung auf bestimmte Zeit unterbrechen. 
Kann er sich kein Gehör verschaffen, so verlässt er den Sitzungssaal. Die Sitzung ist sodann 
unterbrochen. Er kann die Sitzung auch schließen. 


 
(6) Wer als Zuhörerin/Zuhörer auf den Tribünen Beifall oder Missbilligung äußert oder Ordnung 


und Anstand verletzt, kann auf Anordnung des Ratsvorsitzenden sofort entfernt werden, so-
fern er durch den Ratsvorsitzenden vorher mindestens einmal auf die Folgen seines Verhal-
tens nach diesem Absatz hingewiesen wurde. Sie/er kann die Zuhörer- und Tribünenplätze 
auch räumen lassen. 


 
 


§ 42 
Anfertigung des Protokolls 


 
(1) Von den Sitzungen des Rates wird ein Protokoll gefertigt. Aus ihm muss ersichtlich sein, 


wann und wo die Sitzung stattgefunden hat, wer an ihr teilgenommen hat, welche Gegen-
stände behandelt, welche Beschlüsse gefasst und welche Wahlen vorgenommen worden 
sind. Die Abstimmungs- und Wahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Ratsmitglied kann ver-
langen, dass aus dem Protokoll hervorgeht, wie es abgestimmt hat; dies gilt nicht für geheime 
Abstimmungen. Es kann ferner verlangen, dass wesentliche Punkte der Ausführungen in kurz 
gefasster Form in das Protokoll aufgenommen werden. 
 


(2) Bei namentlicher Abstimmung ist die Entscheidung jedes Ratsmitgliedes in dem Protokoll zu 
vermerken. 


 
(3) Das Protokoll muss im Falle des Mitwirkungsverbotes erkennen lassen, wer von den in der 


Anwesenheitsliste aufgeführten Ratsmitgliedern bei einzelnen Gegenständen nicht mitgewirkt 
hat und den Beratungsraum verlassen hat. 
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(4) Das Protokoll ist von dem Ratsvorsitzenden, dem Oberbürgermeister und der Protokollführe-
rin/dem Protokollführer zu unterzeichnen. Es soll in der nächsten Sitzung dem Rat zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. Der Genehmigungsvermerk ist von dem Ratsvorsitzenden und 
einem Ratsmitglied zu unterzeichnen. Über die Genehmigung der Niederschrift der letzten 
Ratssitzung vor Ablauf der Wahlperiode beschließt der Verwaltungsausschuss. 


 
(5) Nach Genehmigung der Niederschrift kann das Ratsprotokoll über den öffentlichen Teil der 


Ratssitzung im Stadtarchiv während der allgemeinen Öffnungszeiten von jedermann einge-
sehen werden. Ein Anspruch auf Überlassung eines Protokollauszuges besteht nicht. Das 
Protokoll über die öffentliche Sitzung des Rates wird in Form einer digitalen Kopie im Inter-
netangebot der Stadt veröffentlicht.  


 
 


§ 43 
Ton- und Videoaufzeichnungen 


 
(1) Von jeder öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Rates werden Ton- und Videoauf-


zeichnungen gefertigt, die sowohl der Erstellung der Niederschrift und insbesondere der Do-
kumentation als auch der Information der Bürgerinnen und Bürger über die öffentlichen Sit-
zungen dienen. Die Videoaufzeichnung ist auf das Rednerpult und den Bereich des Ratsvor-
sitzes zu beschränken. Nur zwischen diesen beiden Einstellungen darf die Kameraperspekti-
ve wechseln. Eine Veränderung des Aufnahmefokus ist nicht zulässig. Jedem Ratsmitglied 
steht das Recht zu, nachdem der Ratsvorsitzende ihr/ihm das Wort erteilt hat, ohne nähere 
Begründung zu verlangen, dass die Ton- und/oder Videoaufzeichnung des eigenen Redebei-
trags beendet bzw. im weiteren Fortgang der Sitzung des Rates unterlassen wird. Darüber 
hinaus steht dem Ratsvorsitzenden aufgrund seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, Ton- 
und/oder Videoaufzeichnungen zu untersagen. Die Beendigung der Ton- und Videoaufzeich-
nung gemäß Satz 5 und 6 ist im Protokoll zu vermerken. Ton- und Videoaufzeichnungen sind 
nicht Bestandteil des Protokolls im Sinne von § 68 NKomVG (§ 42 GO). 


 
(2) Die Ton- und Videoaufzeichnungen sind zu archivieren und für die Dauer der nächsten Wahl-


periode aufzubewahren. Dem Verwaltungsausschuss bleibt es vorbehalten, diese Frist im 
Einzelfall zu verlängern. 


 
(3) Jeder Fraktion oder Gruppe ist eine Kopie der Ton- und Videoaufzeichnung der öffentlichen 


Sitzung in einem handelsüblichen Format zur Verfügung zu stellen. Dies kann auch in geeig-
neter elektronischer Form über ein digitales Aufzeichnungssystem geschehen. Jede Fraktion 
oder Gruppe ist berechtigt, Ausschnitte der Ton- und Videoaufzeichnung, die ausschließlich 
eigene Redebeiträge der Fraktionsmitglieder beinhalten, mit deren Einverständnis im Internet 
zu veröffentlichen und Dritten zur Verfügung zu stellen. Ton- und Videoaufzeichnungen nicht-
öffentlicher Sitzungen können von Ratsmitgliedern abgehört bzw. angesehen werden; der 
Oberbürgermeister ist von der zuständigen Stelle darüber zu unterrichten. § 2 GO ist zu be-
achten. 


 
(4) Schriftliche Auszüge von der Ton- und Videoaufzeichnung der öffentlichen Sitzung an Dritte 


(mit Ausnahme von Abs. 3 Satz 3) können nur mit Genehmigung des Verwaltungsausschus-
ses angefertigt werden. Die Antragstellerin/der Antragsteller hat ein berechtigtes Interesse 
nachzuweisen. Der Auszug ist vor Aushändigung an die Antragstellerin/den Antragsteller dem 
Verwaltungsausschuss zur Genehmigung vorzulegen. Einzelne Ratsmitglieder können ver-
langen, dass Ton- und Videoaufzeichnungen ihrer Beiträge oder sie aufnehmende Sequen-
zen nicht an Dritte weitergegeben werden. Von einem Antrag i.S.v. Satz 2 betroffene Rats-
mitglieder sind daher vor der Entscheidung des Verwaltungsausschusses nach ihrem Einver-
ständnis zu befragen. Lehnt ein Ratsmitglied die Weitergabe seines Beitrags oder einer es 
aufnehmenden Sequenz ab, so darf die Aushändigung insoweit nicht erfolgen.  
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(5) Sonstige Ton- und Videoaufzeichnungen von Sitzungen des Rates können auf Antrag eines 
Ratsmitgliedes oder im Rahmen seiner Ordnungsfunktion von dem Ratsvorsitzenden im Ein-
zelfall untersagt werden. 


 
(6) Eine digitale Kopie der gemäß Abs. 1 gefertigten Tonaufzeichnung der öffentlichen Sitzung 


des Rates wird im Internetangebot der Stadt veröffentlicht.  
 


 
§ 43a 


Videoübertragung im Internet 
 


(1) Die Videoaufzeichnungen der öffentlichen Sitzung des Rates (§ 43 Abs. 1) werden zeitgleich 
im Internet als Livestream übertragen. Diese Internetübertragungen dürfen technisch nur 
abspielbar und nicht speicherbar sein. 
 


(2) Jedem Ratsmitglied steht das Recht zu, nachdem der Ratsvorsitzende ihr/ihm das Wort er-
teilt hat, ohne nähere Begründung zu verlangen, dass die Internetübertragung des eigenen 
Redebeitrags beendet bzw. im weiteren Fortgang der Sitzung des Rates unterlassen wird. 
Gleichsam steht dem Ratsvorsitzenden aufgrund seiner Ordnungsfunktion das Recht zu, die 
Internetübertragung zu untersagen. Die Beendigung der Internetübertragung gemäß Satz 1 
und 2 ist im Protokoll zu vermerken. 


 
 
 


III. Abschnitt: Verwaltungsausschuss 
 


§ 44 
Sitzungen des Verwaltungsausschusses 


 
(1) Der Oberbürgermeister beruft den Verwaltungsausschuss nach Bedarf ein und führt den Vor-


sitz. Er hat ihn einzuberufen, wenn vier Beigeordnete es unter Angabe des Beratungsgegen-
standes verlangen. Im Verhinderungsfall erfolgt die Einberufung und Aufstellung der Tages-
ordnung durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister im Benehmen mit dem allgemeinen 
Vertreter. 


 


(2) Die Ladungsfrist beträgt zwei Tage; bei Eilfällen wird die Ladungsfrist auf einen Tag abge-
kürzt. Auf die Abkürzung ist in der Ladung hinzuweisen. Die Tagesordnung und die Bera-
tungsunterlagen sind den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses und nachrichtlich ihren 
Vertreterinnen/Vertretern (§ 75 Abs. 1 Satz 3 NKomVG) zuzuleiten. Nach erfolgter Ladung 
kann in Eilfällen die Tagesordnung durch weitere Tagesordnungspunkte, über die in der Sit-
zung Beschlüsse gefasst werden sollen, ergänzt werden. Über die Frage der Eilbedürftigkeit 
entscheidet der Oberbürgermeister. Den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses und nach-
richtlich ihren Vertreterinnen/Vertretern ist die Ergänzung der Tagesordnung spätestens 24 
Stunden vor der Sitzung zuzuleiten. In den Fällen der §§ 18 Abs. 3 und 19 Abs. 4 GO entfällt 
eine Ladungsfrist. 


 
(3) Anträge sind spätestens 9 Tage vor der Sitzung schriftlich bei dem Oberbürgermeister zu 


stellen; im Übrigen gilt § 18 GO entsprechend. Dringlichkeitsanträge und Dringlichkeitsvorla-
gen können nachträglich nur dann in die Tagesordnung eingefügt werden, wenn der Verwal-
tungsausschuss dies mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder beschließt. Im Üb-
rigen gilt § 19 GO entsprechend. 


 
(4) Die Sitzungen des Verwaltungsausschusses sind nicht öffentlich. Jedes Ratsmitglied ist be-


rechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als Zuhörerin/Zuhörer teilzunehmen; 
für sie gilt § 41 NKomVG entsprechend. Sie haben kein Rederecht. Der Verwaltungsaus-
schuss kann von Fall zu Fall sonstige Personen hinzuziehen. Werden im Verwaltungsaus-
schuss Einwohneranträge nach § 31 NKomVG (§ 22 GO) beraten, sollen die im Antrag be-
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nannten Vertreterinnen/Vertreter der Antragstellerinnen/Antragsteller Gelegenheit haben, ihr 
Anliegen auch mündlich zu erläutern. 


  
(5) Für Anträge auf geheime oder namentliche Abstimmung ist die Mehrheit der stimmberechtig-


ten Mitglieder des Verwaltungsausschusses erforderlich. Im Übrigen gilt § 37 GO entspre-
chend. 


 
(6) Beschlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, wenn kein Mitglied wider-


spricht. Anderenfalls ist die Angelegenheit auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 
setzen. 


 
(7) Von den Sitzungen des Verwaltungsausschusses werden Tonaufzeichnungen und ein Proto-


koll gefertigt. Die Tonaufzeichnungen und das Protokoll der Sitzungen des Verwaltungsaus-
schusses sind allen Ratsmitgliedern zugänglich zu machen.  


 
(8) Der Verwaltungsausschuss wirkt darauf hin, dass die Tätigkeit der Ausschüsse aufeinander 


abgestimmt wird. 
 
(9) Im Übrigen finden für den Verwaltungsausschuss die Bestimmungen des I., II. und VII. Ab-


schnittes entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus der Natur der Sache (z. B. § 12 
Abs. 6 GO) oder dem Gesetz etwas anderes ergibt. § 41 Abs. 4 GO findet nur insoweit An-
wendung, als das Rauchen und die Anfertigung von Foto-, Film- und Tonaufnahmen in der 
Verwaltungsausschusssitzung untersagt ist, bzw. werden kann; das Telefonieren ist nur ge-
stattet, wenn zwingende dienstliche Gründe dies erfordern. § 43 GO findet grundsätzlich nur 
hinsichtlich der Tonaufzeichnungen Anwendung. § 43 Abs. 4 und 6 GO gilt wegen der Nicht-
öffentlichkeit des Verwaltungsausschusses nicht für dessen Sitzungen.  
 
 
 


IV. Abschnitt: Ausschüsse 
 


A) Ausschüsse des Rates 
 


§ 45 
Anwendbare Vorschriften 


 
Für die Ausschüsse nach § 71 NKomVG finden die Bestimmungen des I., II. und VII. Abschnittes 
entsprechende Anwendung, sofern sich nicht aus den §§ 46 bis 56 GO, aus der Natur der Aus-
schüsse oder aus dem Gesetz etwas anderes ergibt. § 41 Abs. 4 GO findet nur insoweit Anwen-
dung, als das Rauchen und die Anfertigung von Foto-, Film- und Tonaufnahmen in Ausschusssit-
zungen untersagt ist, bzw. werden kann; das Telefonieren ist nur gestattet, wenn zwingende 
dienstliche Gründe dies erfordern. § 43 GO findet grundsätzlich nur hinsichtlich der Tonaufzeich-
nungen Anwendung.  
 
 


§ 46 
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse 


 
(1) Der Rat kann zur Vorbereitung seiner Beschlüsse aus seiner Mitte beratende Ausschüsse 


bilden. Ausschüsse können vom Rat jederzeit aufgelöst und neu gebildet werden. Ein Aus-
schuss muss neu besetzt werden, wenn seine Zusammensetzung nicht mehr dem Verhältnis 
der Stärke der Fraktionen und Gruppen des Rates entspricht und ein Antrag auf Neubeset-
zung gestellt wird. 
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(2) Der Rat beschließt über die Stärke eines jeden Ausschusses, soweit nicht gesetzliche Be-
stimmungen eine bestimmte Zahl von Mitgliedern vorschreiben. Die Zahl der Mitglieder muss 
eine ungerade sein. 


 
(3) Die Ausschüsse werden in der Weise gebildet, dass die vom Rat gemäß Abs. 2 festgelegten 


Sitze entsprechend dem Verhältnis der Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen und Gruppen 
zur Mitgliederzahl aller Fraktionen und Gruppen verteilt werden. Dabei erhält jede Fraktion 
oder Gruppe zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. Sind danach 
noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die 
sich bei der Berechnung nach Satz 1 ergeben, auf die Fraktionen und Gruppen zu verteilen. 
Bei gleichen Zahlenbruchteilen entscheidet das Los, das der Ratsvorsitzende zu ziehen hat. 
Die Fraktionen und Gruppen benennen die Mitglieder der Ausschüsse. 


 
(4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 3 eine Fraktion oder Gruppe, der mehr als die 


Hälfte aller Ratsfrauen und Ratsherren angehören, nicht mehr als die Hälfte der insgesamt zu 
vergebenden Sitze, so sind die nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitze abweichend 
von Absatz 3 Sätze 3 und 4 zu verteilen. In diesem Fall wird zunächst der in Satz 1 genann-
ten Fraktion oder Gruppe ein weiterer Sitz zugeteilt; für die danach noch zu vergebenden Sit-
ze ist wieder Absatz 3 Sätze 3 und 4 anzuwenden. 


 
(5) Fraktionen und Gruppen, auf die bei der Sitzverteilung nach den Absätzen 3 und 4 in 
      einem Ausschuss kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, ein zusätzliches Mitglied mit  


beratender Stimme in den Ausschuss zu entsenden. Dies gilt nicht, wenn ein Mitglied dieser 
Fraktion oder Gruppe stimmberechtigtes Mitglied des Ausschusses ist. Ratsfrauen oder Rats-
herren, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, können verlangen, in einem Ausschuss 
ihrer Wahl beratendes Mitglied zu werden, sofern sie nicht bereits stimmberechtigtes Mitglied 
eines Ausschusses sind. 


 
(6) Die sich nach den Abs. 3, 4 und 5 ergebende Sitzverteilung und die Ausschussbesetzung 


stellt der Rat durch Beschluss fest. 
 
(7) Der Rat kann einstimmig ein von den Regelungen der Absätze 3, 4 und 5 abweichendes Ver-


fahren beschließen. 
 


 
§ 47 


Bürgerinnen/Bürger als Mitglieder von Ratsausschüssen 
 
(1) Der Rat kann neben Ratsfrauen und Ratsherren andere Personen, z. B. Mitglieder von kom-


munalen Beiräten, jedoch nicht Gemeindebedienstete, zu Mitgliedern der Ausschüsse beru-
fen  Sie haben kein Stimmrecht. Mindestens zwei Drittel der Ausschussmitglieder sollen Rats-
frauen oder Ratsherren sein. Hiervon kann nur aus wichtigem Grund abgewichen werden. 


 
(2) § 46 Abs. 3, 4, 6 und 7 GO findet Anwendung. 
 
(3) Die nicht dem Rat angehörenden Ausschussmitglieder werden durch den Oberbürgermeister 


über ihre Pflichten belehrt. Die Belehrung kann auch schriftlich erfolgen. 
 


 
§ 48 


Ausschussvorsitzende 
 
(1) Die Fraktionen und Gruppen benennen die Vorsitzenden der Ausschüsse und deren Stellver-


treterinnen/Stellvertreter aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden Ratsmitglieder 
gemäß § 71 Abs. 8 NKomVG. Der Rat kann einstimmig ein anderes Verfahren beschließen. 







 


zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 


- 25 - 


Die hiernach bestimmten Vorsitzenden und deren Stellvertreterinnen/ Stellvertreter bestätigt 
der Rat durch feststellenden Beschluss. 


 
(2) Ein Ratsmitglied soll nicht Vorsitzende/Vorsitzender von mehr als zwei Ausschüssen sein. 
 
 


§ 49 
Aufstellung der Tagesordnung 


 
(1) Der Oberbürgermeister stellt im Benehmen mit der Ausschussvorsitzenden/dem Ausschuss-


vorsitzenden die Tagesordnung auf.  
 
(2) Die Ausschussvorsitzende/der Ausschussvorsitzende und jedes Ratsmitglied, das dem Aus-


schuss angehört, kann verlangen, dass ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die Tages-
ordnung gesetzt wird. Im Übrigen gelten §§ 18 und 23 GO entsprechend. 


 
 


§ 50 
Ladung 


 
(1) Die Ausschüsse werden von dem Oberbürgermeister oder in seiner Vertretung einer Beamtin 


bzw. einem Beamten auf Zeit im Einvernehmen mit der Ausschussvorsitzenden/dem Aus-
schussvorsitzenden eingeladen, so oft es die Geschäftslage erfordert. Der Oberbürgermeister 
hat eine Ausschusssitzung einzuberufen, wenn ein Drittel der Ausschussmitglieder es unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. 


 
(2) Die Sitzungen der Ratsausschüsse sollen möglichst nicht vor 15.00 Uhr beginnen. 
 
(3) Die Ladungsfrist für Ausschusssitzungen beträgt grundsätzlich 5 Tage. Bei Eilfällen wird die 


Ladungsfrist auf 1 Tag abgekürzt. Auf die Abkürzung ist in der Ladung hinzuweisen. 
 
(4) Die  Fraktionen und Gruppen erhalten rechtzeitig je eine Einladung und Tagesordnung von 


Ausschusssitzungen. Diese sind auf Wunsch auch einzelnen Ratsmitgliedern zu übersenden. 
 
 
(5) Soweit ein Stadtbezirksrat im Rahmen der Haushaltsberatungen oder zu wichtigen Fragen, 


die den Stadtbezirk berühren, rechtzeitig zu hören ist (§§ 93 Abs. 2, 94 Abs. 1 und 2 
NKomVG) oder Vorschläge, Anregungen und Bedenken der Stadtbezirksräte (§ 94 Abs. 3 
NKomVG) behandelt werden, erhalten die Bezirksbürgermeisterin/der Bezirksbürgermeister, 
die Fraktionsvorsitzenden und fraktions- und gruppenlose Mitglieder des Stadtbezirksrates 
eine Einladung unter Beachtung der in Absatz 3 genannten Fristen und unter Mitteilung der 
betreffenden Tagesordnungspunkte der Ausschusssitzungen sowie die Sachdarstellung zu 
dem betreffenden Tagesordnungspunkt. 


 
 


§ 51 
Teilnahme an Sitzungen 


 
(1) Für Ratsmitglieder in Ausschüssen mit Beschlussrechten nach § 6 der Hauptsatzung ist eine 


Stellvertreterin / ein Stellvertreter zu benennen. Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die von 
derselben Fraktion oder Gruppe benannt worden sind, vertreten sich untereinander. Ist eine 
Fraktion oder Gruppe nur durch ein Mitglied im Ausschuss vertreten, so kann sie eine zweite 
Stellvertreterin oder einen zweiten Stellvertreter bestimmen (§ 76 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 75 
Abs. 1 Sätze 3 bis 5 NKomVG).  
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Ein Ratsmitglied in anderen Ratsausschüssen nach § 71 NKomVG, das an einer Sitzung, zu 
der es geladen ist, nicht teilnehmen kann, kann durch eine Vertreterin/einen Vertreter aus den 
Reihen ihrer/seiner Fraktion oder Gruppe mit vollem Stimmrecht vertreten werden. 


 
(2) Jede Ratsfrau und jeder Ratsherr ist berechtigt, an den Sitzungen der Ausschüsse als Zuhö-


rerin/Zuhörer teilzunehmen. Die/der Ausschussvorsitzende kann einer Ratsfrau/einem Rats-
herrn, die/der nicht dem Ausschuss angehört, das Wort erteilen. Wird in einer Ausschusssit-
zung ein Antrag beraten, den eine Ratsfrau/ein Ratsherr gestellt hat, die/der dem Ausschuss 
nicht angehört, so kann sie/er sich an der Beratung beteiligen.  


 
(3) Die Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister oder die Stellvertreterinnen/ Stellvertre-


ter haben das Recht, gehört zu werden, soweit Vorschläge, Anregungen oder Bedenken des 
jeweiligen Stadtbezirksrates beraten werden. Gleiches gilt, soweit der Stadtbezirksrat auf-
grund einer Anhörung zu einer wichtigen Frage des eigenen oder übertragenen Wirkungs-
kreises, die den Stadtbezirk berührt, oder im Rahmen der Bauleitplanung eine Stellungnahme 
abgegeben hat (§ 94 Abs. 1 und 2 NKomVG). Die Fraktionsvorsitzenden und fraktions- oder 
gruppenlosen Mitglieder der Stadtbezirksräte sind berechtigt, soweit Fragen behandelt wer-
den, in denen ein Anhörungsrecht des jeweiligen Stadtbezirksrates gegeben ist (§§ 93 Abs. 2, 
94 Abs. 1 und 2 NKomVG), als Zuhörerin/Zuhörer ohne Rederecht teilzunehmen.  


 
(4) Wird ein Einwohnerantrag gemäß § 31 NKomVG (§ 22 GO) in einem Ausschuss behandelt, 


sollen die im Antrag benannten Vertreterinnen/Vertreter der Antragstellerinnen/ Antragsteller 
Gelegenheit haben, ihr Anliegen auch mündlich zu erläutern. 


 
(5) Der Oberbürgermeister und die/der jeweils zuständige Beamtin/Beamte auf Zeit nehmen an 


den Sitzungen der Ausschüsse teil. Sie können sich durch eine von ihnen bestimmte Be-
dienstete/einen von ihnen bestimmten Bediensteten in der Sitzung vertreten lassen. Der 
Oberbürgermeister und die anderen Beamtinnen/Beamten auf Zeit haben auf Verlangen ei-
nes Drittels der Mitglieder des Ausschusses persönlich teilzunehmen. Weitere von dem 
Oberbürgermeister bestimmte Bedienstete sind berechtigt, an den Sitzungen der Ausschüsse 
teilzunehmen. 


 
(6) Auf Verlangen des Ausschusses können auch andere sachverständige Personen hinzugezo-


gen werden. 
 
 


§ 52 
Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 


 
(1) Die Sitzungen der Ausschüsse sind öffentlich. Es gelten die §§ 62 und 64 NKomVG entspre-


chend.   
 


(2) Zeit, Ort und Tagesordnung von öffentlichen Ausschusssitzungen sind bekannt zu machen. 
 
(3) Die öffentliche Verhandlung soll nach Möglichkeit erst in der nächsten Sitzung nach der Be-


schlussfassung über die Öffentlichkeit erfolgen, nachdem zuvor durch öffentliche Bekanntga-
be auf Ort, Zeit und Verhandlungsgegenstand hingewiesen worden ist. 


 
 


§ 53 
Ablauf der Sitzung und Abstimmung 


 
(1) Die Sitzung läuft entsprechend der Regel in § 14 GO ab. Der Umfang der Beratung ist sach-


lich beschränkt auf den vom Rat festgelegten Zuständigkeitsbereich des Ausschusses. 
 


(2) Für Anträge auf geheime oder namentliche Abstimmung ist die Mehrheit der stimmberechtig-
ten Mitglieder erforderlich. Im Übrigen gilt § 37 GO entsprechend. 
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§ 54 
Gemeinsame Sitzungen 


 
(1) Wenn mehrere Ausschüsse gemeinsam über eine Angelegenheit beraten, hat jeder Aus-


schuss für sich abzustimmen und eine entsprechende Empfehlung abzugeben. Gehört ein 
Ratsmitglied mehreren Ausschüssen an, so hat dieses Ratsmitglied für jeden Ausschuss ge-
trennt abzustimmen. 
 


 


(2) Den Vorsitz in der gemeinsamen Sitzung führt die/der Vorsitzende des Ausschusses, der 
sachlich vorrangig für die Behandlung des Beratungsgegenstandes zuständig ist.  
 
 


§ 55 
Protokoll 


 
(1) Über die Ausschusssitzung ist ein Protokoll entsprechend § 42 Abs. 1 bis 5 GO zu fertigen. 


Es ist von der Ausschussvorsitzenden/dem Ausschussvorsitzenden, von dem Ober-
bürgermeister oder der/dem von ihr/ihm beauftragten Bediensteten und der Protokollführe-
rin/dem Protokollführer zu unterzeichnen. § 43 GO findet Anwendung, soweit darin Tonauf-
zeichnungen geregelt sind.  


 
(2) Die vom Ausschuss gefassten Beschlüsse müssen bis zum Schluss der Sitzung schriftlich 


festgelegt und von der Ausschussvorsitzenden/dem Ausschussvorsitzenden sowie von dem 
Oberbürgermeister oder der/dem von ihm bestimmten Bediensteten unterzeichnet sein. 


 
(3) Den Fraktions- und Gruppenvorsitzenden sowie auf Wunsch einzelnen Ratsmitgliedern ist je 


eine Abschrift der Niederschrift von den Ausschusssitzungen zuzusenden. Den Ausschuss-
mitgliedern soll eine Abschrift der Niederschrift möglichst umgehend nach Unterzeichnung, 
spätestens mit den Beratungsunterlagen der nächsten Sitzung zugeleitet werden. Die Pflicht 
zur Amtsverschwiegenheit (§ 40 NKomVG, § 2 GO) bleibt unberührt. Von den Protokollen öf-
fentlicher Ausschusssitzungen wird eine digitale Kopie des Protokolls im Internetangebot der 
Stadt veröffentlicht. 


 
 


§ 56 
Befugnisse bei ordnungswidrigem Verhalten 


 
Die Ausschussvorsitzende/der Ausschussvorsitzende hat auch die Befugnisse nach § 63 Abs. 1 
und Abs. 2 Satz 1 NKomVG. Die in § 63 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 NKomVG vorgesehenen Be-
fugnisse bei ordnungswidrigem Verhalten verbleiben, wenn es sich um Ratsmitglieder handelt, 
auch dann beim Rat, wenn das ordnungswidrige Verhalten in einer Ausschusssitzung begangen 
wird. 
 
 
 


B) Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 
 


§ 57 
Anwendbare Vorschriften 


 
Für die auf besonderen Rechtsvorschriften gemäß § 73 NKomVG beruhenden Ausschüsse (dazu 
gehören auch die Werkausschüsse) finden die Bestimmungen des I., II. und VII. Abschnittes der 
Geschäftsordnung nur dann entsprechende Anwendung, soweit nicht die besonderen Rechtsvor-
schriften die Zusammensetzung, die Form der Bildung, die Auflösung, den Vorsitz oder das Ver-
fahren im einzelnen regeln oder sofern sich nicht aus den §§ 45 bis 56 GO oder aus der Natur 
der Ausschüsse etwas anderes ergibt. § 43 GO findet nur Anwendung hinsichtlich der Tonauf-







 


zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 


- 28 - 


zeichnung. § 51 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 GO findet keine Anwendung. Die nicht dem Rat angehören-
den Mitglieder haben Stimmrecht, soweit in den besonderen Rechtsvorschriften nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
 
 


C) Besetzung anderer gleichartiger Stellen 
 


§ 58 
Anwendbare Vorschriften 


 
Hat die Stadt mehrere Vertreterinnen/Vertreter in andere gleichartige und unbesoldete Stellen 
(wie z. B. in Organe wirtschaftlicher Unternehmen, Vereine, Delegationen und andere) zu ent-
senden, so findet § 46 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3, 4 und 7 GO entsprechende Anwendung. 
 
 
 


V. Abschnitt: Stadtbezirksräte 
 


§ 59 
Anwendbare Vorschriften 


 
Für die Stadtbezirksräte finden die Bestimmungen des I., II. und VII. Abschnittes entsprechende 
Anwendung, sofern sich nicht aus den §§ 60 bis 69 GO, aus der Natur der Stadtbezirksräte oder 
aus dem Gesetz etwas anderes ergibt. 


 
 


§ 60 
Fraktionen und Gruppen 


 
(1) Die stimmberechtigten Mitglieder der Stadtbezirksräte können Fraktionen und Gruppen bil-


den. § 4 GO gilt entsprechend. 
 
(2) Die Stadtbezirksräte dürfen keine Ausschüsse bilden (§ 91 Abs. 5 Satz 3 NKomVG). 
 
 


§ 61 
Einberufung und Sitzungsablauf der Stadtbezirksräte nach der Neuwahl 


 
(1) Die erste Sitzung des Stadtbezirksrates findet binnen eines Monats nach Beginn der Wahlpe-


riode statt; zu dieser Sitzung beruft die bisherige Bezirksbürgermeisterin/der bisherige Be-
zirksbürgermeister den Stadtbezirksrat ein. 


 
(2) Zu Beginn dieser ersten Sitzung werden die Mitglieder des Stadtbezirksrates von der bisheri-


gen Bezirksbürgermeisterin/dem bisherigen Bezirksbürgermeister auf die ihnen nach §§ 40 
bis 42 NKomVG obliegenden Pflichten hingewiesen und förmlich verpflichtet, ihre Aufgaben 
nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch wahrzunehmen und die Gesetze zu beach-
ten. Mitglieder, die nach der Wahl der Bezirksbürgermeisterin/des Bezirksbürgermeisters 
erstmalig an einer Sitzung des Stadtbezirksrates teilnehmen, werden von dieser/diesem un-
verzüglich in gleicher Weise verpflichtet. 


 
(3) Über die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die die Verpflichtete/der Ver-


pflichtete zu unterzeichnen hat. 
 
(4) Nach der Verpflichtung der Mitglieder des Stadtbezirksrates wählt der Stadtbezirksrat in sei-


ner ersten Sitzung unter Leitung des ältesten anwesenden, hierzu bereiten Mitgliedes des 
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Stadtbezirksrates aus seiner Mitte die Vorsitzende/den Vorsitzenden mit der Bezeichnung 
Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister für die Dauer der Wahlperiode. 


 
(5) Nach der Übernahme des Vorsitzes durch die Bezirksbürgermeisterin/den Bezirksbürger-


meister wählt der Stadtbezirksrat weiterhin in seiner ersten Sitzung eine Vertreterin/einen 
Vertreter der Bezirksbürgermeisterin/des Bezirksbürgermeisters (stellvertretende Bezirksbür-
germeisterin/stellvertretenden Bezirksbürgermeister). 


 
 


§ 62 
Sonstige Einberufung, Tagesordnung und Ladung 


 
(1) Die Bezirksbürgermeisterin/der Bezirksbürgermeister beruft den Stadtbezirksrat ein, so oft es 


die Geschäftslage erfordert. Sie/er hat ihn unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Drittel der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates oder der Oberbürgermeister oder der 
Verwaltungsausschuss unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. Dieser Antrag ist 
schriftlich bei der Bezirksbürgermeisterin/dem Bezirksbürgermeister einzureichen. 
 


(2) Die Bezirksbürgermeisterin/der Bezirksbürgermeister stellt im Benehmen mit dem Oberbür-
germeister die Tagesordnung auf. Der Oberbürgermeister kann verlangen, dass ein bestimm-
ter Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt wird. 


 
(3) Die Ladungsfrist für Stadtbezirksratssitzungen beträgt grundsätzlich eine Woche. Bei Eilfällen 


kann die Ladungsfrist auf mindestens einen Tag abgekürzt werden. Auf die Abkürzung ist in 
der Ladung hinzuweisen. Im Übrigen gilt § 19 GO entsprechend. 


 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung von öffentlichen Stadtbezirksratssitzungen sind bekannt zuma-


chen. 
 
 


§ 63 
Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen 


 
Die Sitzungen der Stadtbezirksräte sind öffentlich. Für bestimmte Angelegenheiten kann der 
Stadtbezirksrat die Öffentlichkeit ausschließen, soweit das öffentliche Wohl oder berechtigte Inte-
ressen Einzelner dies erfordern. § 13 GO gilt entsprechend. 
 
 


§ 64 
Teilnahme an Stadtbezirksratssitzungen 


 
(1) Der Oberbürgermeister und  die/der jeweils zuständige Beamtin/Beamte auf Zeit nehmen an 


den Sitzungen der Stadtbezirksräte teil. Sie können sich durch eine von ihnen bestimmte Be-
dienstete/einen von ihnen bestimmten Bediensteten in der Sitzung vertreten lassen. Die Ver-
tretung erfolgt grundsätzlich durch die Leiterin/den Leiter der Bezirksgeschäftsstelle. Der 
Oberbürgermeister und die anderen Beamtinnen/Beamten auf Zeit haben persönlich teilzu-
nehmen, wenn es ein Drittel der Mitglieder des Stadtbezirksrates verlangt. Weitere von dem 
Oberbürgermeister bestimmte Bedienstete sind berechtigt, an den Sitzungen der Stadtbe-
zirksräte teilzunehmen. 


 
(2) Die Personen nach Abs. 1 sind verpflichtet, den Stadtbezirksräten Auskunft zu erteilen; sie 


sind auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Beratung zu hören. 
 
(3) Die Mitglieder des Rates, die in dem Stadtbezirk wohnen oder in deren Wahlbereich der 


Stadtbezirk ganz oder teilweise liegt, gehören dem Stadtbezirksrat mit beratender Stimme an. 
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Alle anderen Mitglieder des Rates sind berechtigt, an den Sitzungen als Zuhörerin-
nen/Zuhörer teilzunehmen. Sie haben kein Rederecht. 


 
(4) Für die Teilnahme von Beamtinnen/Beamten und Angestellten gemäß Abs. 1 und Mitgliedern 


des Rates gemäß Abs. 3 an den Stadtbezirksratssitzungen gilt § 41 NKomVG entsprechend. 
 


(5) Auf Wunsch des Stadtbezirksrates muss der/die Stadtteilheimatpfleger/in im Rahmen der 
Stadtbezirksratssitzung über die von ihm/ihr geplanten, begonnenen und fertiggestellten Ar-
beiten jährlich berichten. Der/die Stadtteilheimatpfleger/in sollen bis Ende Februar eines je-
den Jahres die jeweilige Stadtteilchronik dem Stadtarchiv zur Verfügung stellen. 


 
 


§ 65 
Ablauf der Sitzung, Fragestunde 


 
(1) Die Sitzung läuft entsprechend der Regel in § 14 GO ab. 
 
(2) Einwohnerfragestunden finden vor, während oder am Ende des öffentlichen Teils der Stadt-


bezirksratssitzung statt. Jede Einwohnerin/jeder Einwohner ist berechtigt, in der Fragestunde 
eine Frage zu einem Beratungsgegenstand der Stadtbezirksratssitzung oder einer anderen 
Stadtbezirksratsangelegenheit zu stellen. Die Frage muss kurz gefasst sein und eine kurze 
Beantwortung ermöglichen. Eine Einwohnerfrage gilt als nicht gestellt, wenn sie mehr als drei 
Teilfragen zum Anfragegegenstand enthält. Entsprechendes gilt, wenn diese Begrenzung 
durch Aneinanderreihung oder Untergliederung umgangen werden soll. Sie darf keine un-
sachlichen Feststellungen oder Wertungen enthalten. Jede Fragestellerin/jeder Fragesteller 
ist berechtigt, eine mündliche Zusatzfrage zu demselben Fragegegenstand zu stellen. Fragen 
über Angelegenheiten des Stadtbezirksrates beantwortet die Bezirksbürgermeisterin/der Be-
zirksbürgermeister, solche über Angelegenheiten der Verwaltung der Oberbürgermeister oder 
dessen Vertreterin/Vertreter gemäß § 64 Abs. 1 GO. Eine Beantwortung erfolgt nur, wenn die 
Fragestellerin/der Fragesteller in der Sitzung persönlich anwesend ist. Die Beantwortung der 
Fragen erfolgt mündlich. 


 
 


§ 66 
Anträge und Anfragen von Mitgliedern des Stadtbezirksrates 


 
Jedes stimmberechtigte Mitglied des Stadtbezirksrates ist berechtigt, Anträge zu stellen. Im Übri-
gen gelten für Anträge die Vorschriften §§ 18, 19, 20 und 27 GO und für Anfragen die Vorschrif-
ten der §§ 23, 24 GO entsprechend. 
 
 


§ 67 
Abstimmung 


 
Für Anträge auf geheime oder namentliche Abstimmung ist die Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder erforderlich. Im Übrigen gilt § 37 GO entsprechend. 
 


§ 68 
Verfahren bei Anhörung der Stadtbezirksräte 


 
Sofern der Stadtbezirksrat gemäß §§ 93 Abs. 2, 94 Abs. 1 und 2 NKomVG anzuhören ist, äußert 
er sich im Anhörungsverfahren durch einen empfehlenden Beschluss. Das Anhörungsverfahren 
soll vor der Behandlung der Angelegenheit in den Ausschüssen des Rates durchgeführt werden. 
Vor Eilentscheidungen nach § 89 NKomVG kann die Anhörung nach § 94 Abs. 1 NKomVG un-
terbleiben. 
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§ 69 
Protokoll 


 
(1) Das Protokoll ist entsprechend der Vorschrift des § 42 Abs. 1 bis 4 GO zu fertigen. Eine Aus-


fertigung des Protokolls ist den Mitgliedern der Stadtbezirksräte zuzustellen. Dazu wird auf 
§ 2 GO verwiesen. 


 
(2) Nach Genehmigung kann das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtbe-


zirksrates in der jeweiligen Bezirksgeschäftsstelle während der allgemeinen Öffnungszeiten 
von jeder/jedem eingesehen werden. Ein Anspruch auf Überlassung eines Protokollauszuges 
besteht nicht. Zudem wird eine digitale Kopie des Protokolls im Internetangebot der Stadt 
veröffentlicht. 


 
(3) § 43 GO findet keine Anwendung. 
 


 
 


VI. Abschnitt: Kommissionen/Beiräte 
 


§ 70 
Kommissionen/Beiräte 


 
Der Rat kann Kommissionen und Beiräte bilden und entscheidet über die Art und Weise ihrer 
Beteiligung. Entscheidungsbefugnisse können Kommissionen und Beiräten nicht übertragen 
werden.   
 
 
 


VII. Abschnitt: Schlussbestimmungen 
 


§ 71 
Berechnung der Fristen 


 
Soweit in dieser Geschäftsordnung Fristen genannt werden, sind die entsprechenden Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches anzuwenden. Bei der Berechnung der Fristen rechnet der 
Tag des Zuganges der Ladung, der Anträge usw. und der Tag der Sitzung nicht mit. 
 
 


§ 72 
Änderung der Geschäftsordnung 


 
(1) Änderungen dieser Geschäftsordnung werden vom Rat beschlossen. Sie werden 14 Tage 


nach der Beschlussfassung wirksam. 
 
(2) Will der Rat im Einzelfall von den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung abweichen, so 


bedarf es hierzu eines Beschlusses von zwei Dritteln der Zahl der gesetzlichen Mitglieder. 
Dies gilt nicht für Anträge zur Geschäftsordnung gem. § 27 Abs. 1 GO. Von zwingenden ge-
setzlichen Vorschriften kann nicht abgewichen werden. 


 
 


§ 73 
In-Kraft-Treten 


 
Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. 
 
 





